
Buchbesprechungen 

joae/nm WeyanJ. Die tarifvCTlrag/i(he Mi/ ­

bcmmmulJg unurnebmeYlscher Perwnal­

und Sachenllebeldungen, Bade/I-Baden 1989 
(Nomos- Vnlt1gsgcselluhaft), 247 SeLten, 

69,- DM 

An die Slelle der anranglichen Schreckenssze­

narien für die Arbe.ilnchmennotbenimmung 

in Unlernehmen und Betrieb durch verän­

den e Organisationsformen und Dczenlrali­
sierung, Einführung neuer Technulogien und 

Individualisierung der Beschäfuglen schien 

in jUng~ICr Zeit eine Vcrsach lichung der D is­

kussion und eine gewIsse Zuversicht durch 

die Tariiabschlüsse dcr J C I'l~len J abTe getreten 
zu sein. GleIchwohl haI das Systcm der insto­

tutionalislerten Arbeitnehmerbeleil igung on 

der BundesrepubJik den Veriinderungsdruck 

des SIrukturw3ndcls noch nicht überstanden ; 

die "Angriffe« erfolgen von allen Seiten und 
ergeben sich zu einem Teil aus der neueren 

Tarifpraxis. 
Auch das vorliegende Buch widmel sich die­

sem Generalthema mit deT Fragestellung, in­
wieweit eine Mitbesllmmung bel unterneh­

merischen Personal- und Sachcntscheidun­

gen larifvcnraglich verelnb3n werden bnn. 

Ausgangspunkl ISI die qualitauve Tarifpoli­
tik, die mehr und mehr neben die rraditloneJ­

len Regclungsbercichc d er Lo hnhohe und der 
Arbei15uitdaucr gelrelen 1St. Dabei wird zu ­
nächSI anhand d~r Verbssungsbescimmun ­

gen zur Koalilionsfreiheit und zum Soz131 -
s1.13LSprinzip die Zusländigkc/t der Tarifver­

lragsparteien für Regelungen im Bereich un­

ternehmerischer Entscheidungen herausg~ar­

beitel. Eingeschränkt wird diese Kompetenz 
lediglich durch die Unternehmens.monom,c, 
die sich ~us deT Handlungs- und Berufsfrei­
heil und der Eigenrumsgarantie ergib .. Dem ­

gemäß iSI die Grenze . für die Zusländigkeil 
dcr Koalirionen don zu ziehen, wo ein auch 

nur noch miltclb.uer Zusammenhang zwi-

sehen der winschaftlichcn EflIscheidung und 

dem Schulz der ATbeitsbedingungen ntcl,1 
mehr hergestellt werden kann " (S. 831. 
Breilen Raum widmet der AUlor häufig geäu ­
ßerten Ansieh len, daß weit<:rc fak !.ische Re­

slriktionen die Rechtsposition der Unterneh ­

men emweder sürken oder die »KHtellbil­

dung. durch kollektive Vereinbarungen, 

wenn schon rllcht unmittelbar gegen entspre­

chende einf~ch-geselzlichc Vorschrihen 
(z . B. GWB), so doch gegen die duon zum 
Ausdruck gebrachte winschaftspolitischc 

OrdllungsvorsteUung verstOßen. Oie Be­

griindungsmusler einer Einschränkung der 
Tarifautonomie durch Gcmein,,,ohl, Rechts­

mißbrauch oder blrJgendc Grundsälze des 

ArbeilsrechLS" werden uberzeugcnd wider­
legt. Auch die Klippe des Kanellreehls WIrd 

- im Vorgriff auf eine neuere Enl scheidung 
des BAG' - umschif(t, wenngleich hier cin 

Argumenl"ationsbruch zu einem der Vorkapi ­

tcl auff:illt . Oie eingangs cnlwlCkelte weIte 

Fassung der T~ri{J.utonomie nls einem dyna­
mischen Bereich, der nicht 2uf die Regelung 
der engeren Bedingungen des Arbeilsmarkles 

beschränkl ist , wird in der DiskUSSion über 

die aus Tarifvcrtragen resultierenden \'iIcllbe· 
werbsbeschränkungen wi~deT aufgegeben . 

WeY3nd zieht sich auf die gc(esligte Ansicht 
zurück, daß der ArbelLSmarkl nICht unter 
den Anwcndungsbereich des KartcllTcchts 

fäl1l . Dabei wäre ein konsequentes Weiter­

führen des AusJ;angsansatzes für den weile­
ren Gang der Argumcmallon tiberzeugender: 

da einmal anerkannt iSI, d~ß in den Arbeits­
markt eingreifende T.lrif regelungen karteIl ­

rechtlich unbeanstlndel bleiben, sind auch 
solchc Tarifbc'limmungcn fcchdich zulässig, 
mil denen andere Bereiche als Lohnhöhe und 

Arbei15zcit nonniert werden ; kostenneu lrll 

ist letzll ich nichts . Slalt dessen grenzt der 
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118 AUlor den Bereich der erlaubten Arbells­
marklrcgclungen gegenüber solchen larifver­

traglichen Vereinb~rongen ab, die eine Fesl­

legung über den Bezug besllmmter Güter 
o,~. cnthahen. Hierbei könnte an die Absl­

cherung VOn BOYKOlrm3ßnahmen gegen Sild­
afrib miuc1s Tarifvcnrag gedacht sein. Sol­

che Klauseln dürften jedoch auf absehbare 
Zell ohne praktische Rdevlnz bleiben, zumal 
Wey~nd sp:iler erläulerl, d.ß für die Durch­

setzung VOn l~rifvenr:1glichen Regelungen 

Immer ('me entsprechende 5treikberellschaft 
nOlwendig ist. Wahrscheinlicher sind protek­
lionislische Beslimmungen schon eher )1\ 

Ve.nr:igcn für Tarifgebietc auf dem Territo­

Tlum der ehemaligen DDR. Konse<]uenler­

Welse würden Jedoch von Wcyands Lösungs­
weg auch andere Bereiche betroffen, m Jenen 
er seibsl eine durchgreifende Regelung für 

wünschenswert zu hahen scheint. .Der über 
die unmittelbaren Arbeilsbedingungcn hin­

ausrc.ichende Eingriff in den lechnologlsch­
organisatorIschen Prozeß ist also nur effektiv 

mi t Hilfe großflächiger, generaliSierender 
NOrTmcrungen« (S.2!j). Um dem paradig­

matischen Charakter der Einführung eioer 

bcslimmleo Technologie für einen oder meh­
rerc Wirlscha(lszwelge Wirkungsvoll :w be­

gegnen, bedürfte es letztlich tarifvenraglichtr 

Bezugsverbote bestimmter Maschinen. Diese 

unlCrfielen aber nach der vom AUlOr venre­

tenen Auffil.'lsung dem VerboI gemäß § I 

Ab,. I GWß. 

§ 1 AbS.l Tarifvenragsgesetz Sicht vor, daß 

ein Tarifvenrag In seinem normativen Teil 

Bestimmungen über Inldt. Abschluß und 

Beendigung von Arbeilsverlültnlssen und 
über bClriebliche und bClTlcbsverfassung,;­

rechtliche Fragen enlhalten kann. Dabei be­

slehen vlelfälttgc Möglich kelCen: • Die Ein­
führung und Ausgesraltung neuer Arbeitssy­

sIerne ... kann ... ebenso In ßelTlcbsnormen 

geregelt werden wie die Verwendung be­

Slimmler, zum SchUlz der Arbeitnehmer gc­

bOlener Produ kllonsverf aluen . (5.98). Al­
lerdings iSI hierbeI die das kollektive Arbeits­

rechl prägende U ntcr~chcidung zwischen Be­

triebs- und Unternehmensebene zu beachten. 

• Dies nÖligt zu der GrenUlchung, daß dic 

bClricbliche Sphäre don endet. wo der unter­
nehmerische AUlOnomierahmen beginnt« 
(S.98). Jedoch - und das ISt flir die Weitere 
Untersuchung bedeutsam - kann aus der Be­

schränkung auf die Betrlebsebcnc nICht zu­

gleich auf eine Eingrenzung der Regdungs­

gegenstände 1m Rahmen der Belriebsverf35-

$ung geschlossen werden. Unterscheidungs­
kriterium Ist hier der Orr, an dem die kon­

krete EntscheIdung getroffen WlTcl. Zwar laßt 
der Au lor an dieser Slelle eine "'ei tergehende 
Analyse I'cnmssen, doch ISI gerade der Ab­
schnilt der ArbeII, die Sich mit der Erweite­
rung betriebsverfassung~rechrJicher Milwir­

kungsmöglichkClten durch Tarifvertr~g bt· 
schäfligt, von besonder~m [ntere.,st. DlC un­

miuelbare bClriebliche Milbestimmung ge­
hört eincrsel!5 zu jenen Bereichen, auf denen 

die Gewerkschaften der vOn ihnen umworbe· 
nen -neuen Produktionsintelligcn'Z., Techni­

kern und Angcslelhen, Angebole machen 

und Beleiligungschlnccn eraHnen kann. 
Diese Arbeitnehmergruppen wUnschen näm­

lich vermehne Mitspracherechte bCl Organl­

sallon und Umfeld ihrer Arbeit. Die Aurak­
tivität der Gewerkschaften diirfte somi, in 

dem M3.ße steigen, Wie es ihnen gelingt, mil­

reis Tarifvertrlg 'Zusänoliche P~r{J"ipat ions­
möglich kellen 2U schaffen. AndererseitS stellt 

sich die frage. inwiewtit die kOnllflUierliche 

Verlagerung von Regelungskompetenzen 
von der Tarif- auf die Belriebsebene die Ta­

rifaulonomie (akosch aushöhh und die 

Struklur des bundesdeutschen Mitbesl1m­

mungssystcms in Frage stelh. 

Die Zu lässigkeIt elßer Erweiterung betriebs­

verfassungsrcchllicher A rbeltnehmerbeteili­

gung Imet Weyand zunic1lS1 grundsä tzlich 
aus dem Vorrang tariflicher Regelungen ge­

genüber Belriebsveretllbarongen nach §§ 77 
Abs. 3, S7 Abs. I BelrVG ~b. Zwar 151 diese 

BefugniS der Tarifvenragspure,en an Grund­
rechtc und Gesctzc gebunden, doch Sind in 

verschiedenen Einzelfallen Ab~nderungen 

der gesetzlichen Regelung möglich. die auch 
erstreikt werden Kannen. So Zelgl der Autor, 

daß keme rechtlichen Hinderungsgründe be­
stehen, durch Tarifvenrag die Unlcrrich­

mngs-, Beumngs- und Vorschlagsrechte Im 

Rahmen der Pcrson:t.lphn ung n1ch § 92 

BClrVG zu einem Milbeslimmungsrechl zu 

verstärken. Auch ist es möglich •• die Vor­
nahme baulicher M~ßnahmen, die Installie­

rung neuer le.chnlschcr Anlagen und die Ge­

slJ.ltung von Arbeitsverfahren, Arbeitsabläu­

fen oder ArbeltSplälzen an die Zusllmmung 

des Betriebsrats zu bmden. Ebenso 151 es 
denkbar, ein IniliJtivrechl des Betriebsrats 
Zur Abwcndung oder Beseitigung bestehen­

der BdaslUngen \'orZlisehen. (5. (90). 
So vorteilhaft eIße t:u-ifvenragliche Erweile­

rung der belrieblichen Mitbeslimmung sein 

mag. und auch gesClzgebungshlslonsch die 
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Ausweitung der BctnebsT>tsrechtt vom 

BetrVG J9P zum ßetrVG 197L der tariOi­
ehen PrlXJS folgtc: gibt es auch Gründe, 
dicse$ Instrument nur vorslChllg einz usetzen . 
So genügt ein Blick in einen der für diese 

Fälle sehr infom'luven Managemenlr~tgc­

ber,' welche Au(g~ben(ülk durch die bereits 

norrmenen Betciligungsrcchte beisplelswcise 
mll der Einführung neuer Technologien für 

den Belriebsr:ll verbu nden sein ka n 11 . Die 

! ni tiJllven und das Agicren des Bemcbsrats 

in diesen komplexen BeTelch"n stehen unter 

dem Vorbehall von Gesetz und TMifvertrag, 

wobei sich der letztere bislang durch eine 

gewIsse Regelungsdichte auszeichnete. Zu­
dem ist der Betriebsrat nichl wrpOichtel, 
tällg zu werden; ein . HJndlungszwang. be­

sreht nur In den Fällen, m denen seme Mit­

Wirkung an M~ßnlhmen des Arbmgebcrs 

zWingend erford~rlich isl. Gerade die hoch­

r:tnglge Einordnung des Tarifverlrages In der 
Normenhierarchie des Arbeusrcehts recht­

ferllgt SICh JUS der Grundannahme, daß sich 
mll den T~rifpanelcn zweI ann.ihernd gleICh­

starke Gruppen gegenüberstehen . A uclI die 
Voraussetl,ung Clner b"slImmten . Mächtlg­
kelt < für elie Anerkennung als Koalillon Eißt 

den Schluß zu, daß die Struklur des kollekti­
ven Arbeitsrechls eine gewisse PHir~1 ZWI­

schen Arbellgebcr- und Arbeilnehmerseite 

unterstellt . Im System der instiwtionaJisier­
tel' ImeressenvcnrclUng ist der Belriebsrat 
jedoch schon ~lI e ln rechtlich zur Koopera­

tion verpflichlet (venrauensvo!le ZUS3Il1nJen­

arben, bemebs"crfassungsrechtliches Slrcik­
verbot); die tal sächlichen Re~lriktionen sei­

nes Handelns bzw. die Interesseodivergen­
zen ZWischen Belegschaften und Betriebsrat 
einerseitS und Gewerkschaften anderer$eilS 
dürften noch schwuer wIegen . Somit .St 

nicht gewährleistet, daß die durch ent­

sprechende ÖHnungsklausein gesch,,(fenen 
Chancen 'LUr Umsetzung l~rifl ich e r Rahmen­

vereinbarungen nach den jeweiligen Betrtebs­

bedingungen auch genUlzt ,,'erden und blei­
ben manche regelungs- und ausfüllungsbe­

dürfllgen BereIChe ungeregelt. Es bg Jeden­
f ~lIs nich I am Widerst:\J1d der Betriebsrate 

oder vOn diesen vorgelegten AlternatJvkOn­

zepten, daß die tMiflich mögliche BandbreHe 
der Arbcitszelldilferenzierungen d es Metall-

, Vg). Sp;lgcr, T:u-ifwrtraglichcs ßCIn<bsvub, · 
sungsuclu , B~din '98 ~, S. ~co f. 
Vgl. Hunold, Technologie und Rec h. Im Unter­
nehmen, Wi~sbadell . ')~ 8 , S. l6-7l . 

tarifvenrages VOn 1984 nICht genutzt wurde, 
sondern am mangelnden Interesse d er Unter­

nehmen.' 
Hinzu kommen weitere Probleme. So wer­

den die Argumentatiollsfiguren, die schon 
gegen eme enlsprechende tarifvertragliche 

Regelung von Mitbestimmungsrechten spre­

chen sollen, Auf der Betriebsebene wied~r­

holt. Einige Autoren versuchen, die betriebs­
verfassungsrcchdiche Grenze des . untcrnch­

metlsch~n Kembereichs« vorzuverlegen, da 

die betrieblichen Beziehungen selbst und 
daraus resuillerende Rcibungs- oder Flexibi · 

litätspotentia!e tendenziell zu einem Wellbc­

werbsf2ktor werden und sich femer durch 

die 100egranon des Ferrigungsprozcsscs auch 
die Mit bestimm u ngslatbeslände integrier­

ten .' ZWH .<lcht gegen diese A usweirung des 

Schutzbereichs der Untemehmens~\ltonomic 
noch die Rechlsprechung des BAG, nach der 

die u nlernehmemche Entscheidungsf rciheit 
im Kemberelch nicht besllmmbar is{,6 Den­
noch eröHnet die Verlagerung vOn t:lri(vc r. 

Lr~gl ichcn Kompetenzen auf die Belriebspar. 

\elen den Weg zur Einigungsslclle und ge· 
rlchtl ichen Kontrolle tiber die Tarifregelun­

gen selbst , die Weyand m der Diskussion 

über GemelnIVohlbindung von T~rifvl'rlr::i­

gen mit guten Grimden abgelehnt hal.' 

Es gchön zu den Vorzügen der ArbelI, nicht 
nur nach den rechdichen Möglichkeiten emer 
lan f vertraglichen M ilbcmmmung untcrnch­

merischer Personal- und Sachentscheldungen 

zu [r~gen, sondern ~uch Überlegungen zu 
dem SICh d3nn ~nddnden VerhältniS zwi­
schen BCt r ieb~räten und Gewerkschaften an­

zustellen. Vor dem Hinlergrund der von ihm 
darges,,:lhen Umsetzungsprobleme beim 
Lohnr3hmenurifvcrlr~g H, bei larjfvcnr~gli­
ehen BeselZungsregein und Bandtaklvcrein­

barungen h:i!t der Verfasser eIße verstärkle 

4 Schnlldl fI .1., Ocr 5icben<lundmtog bahnt SIch 
In Bayern. Mctallbetncbtn .1\, 11)' FR vum 
I L 4.199°, S. ,\ . 

5 So di e Furcht Von Ehmann , ZfA 19S6, ) 17, }61 H. 
6 BAGE 40 , 107. 
7 So hOl cl", Bundcsk.ncl!amt ((\ einem Verfahren 

"0' dem LG llerlin (16 0 941/ 88) auf Anfr.lge die 
Aufhssung V.nIeten, c'" L.denschluß-l ' rih 'cr­
trag s t l d eshalb rcchuw,dng, .... "i l bel T.~ri fvtf­
engen - Im UnterschIed l.U Betncb,,·eremb.run­
sen - !«tnc Abwigung 1-Wl.cI",n sO~t!le" Belan­
g<n und un tc rnchmenschtn Entscheldung.n vor­
genommen werden müssg. dic selbst wled,rum 
gerichillch überprüft werden konne; "gl. .La­
d.nschluß-Tarih·c '1Tag rcchlSwldTlg <, FAZ vom 
S. \. ,,89. 
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110 Bildungsarbell für Belliebsnte und cin~ ent­
sprechende Anpassung der tarifvertraglichen 
Bestimmungen für erforderlich, damit diese 
noch ihre Punktion als übergreifende kollek­
tive Regelung erfüllcn können .• Die markt­
wirtschafrlichen Strukrurbedingungen, die 
. . . die Umernehmen dalOu zwmgen. ihre 
Wellbewerbs- und KOJlkurrenzl\higkell ... 
zu erh:dlen, erlauben ... den Schluß, daß Ta­
rifklauseln, die aul str;ueglsche Enl-~chcldun­
gen Einfluß nehmen, z. B. die Verpflichtung 
zu bestimmten In veStillOllen stat u ieren ... , 
... nIcht geeIgnet smd, die von ihnen beab­
SIchtigten SchutzwirJ<ungcn zu r~alisiere.n . 

Als wirkungsvoller dürften sich ... Vor­
schriften erweIsen, die dem Betriebsrat Cln 
(erweitertes) MitbeSllmmungsrecht bel der 
Planung und Durchführung zentraler unter­
nehmenscher Entscheidungen einräumen 
und damit eme Berucksichllgung des wln­
sch~ftlichen Umfeldes und der WIrtSchaftli­
chen Fähigkeiten des jeweiligen Unterneh­
mens erlauben .. .. Als die geelgnetSte Rege­
lung hat sich dabei der in einen Branchenll­
rifverlrag eingebettete Unternehmcnsl.lri[ 
herausgestellt, der e5 den Ta,;fvertr~gspar­
teien ermöglicht, sowohl die unternehmens­
übergreifenden Strukturen :lU berüchichu­
gen als auch auf die spezifischen Daten des 
einzelnen Unrernehmens . . . einzugehen . 
Diese Kon2ep"on geht jedoch einher mll der 
Verlagerung von Verhandlung.<kompctcnzen 
~uf die Betriebsebene u ncl birgt daher die 
Gefahr einer Funktionscinbuß(' des Tarifsy­
sterns. Um dieser vorzubeugen, . _. bedarf 
dieses Verfahren der m<iglichst exakten Ent­
scheIdungsvorgabe in den Ilriflichen Rege­
lungen selbst~ (S. ~ll, 1)}). Es scheint, daß 
die neueste t.arifvenngliche Praxis in diese 
Richtung gcht. So listet die Vereinbarung m 
der DruclUndustrie diejenigen Druckerzeug­
nIsse penibel au f, die ausnahmsweise sams­
tags hergestellt werden durfen. D,e Emschel­
dungsspielräume der BetrIcbsräte werden da­
mit eingeengt. Eine andere Vanante erprobl 
die I G Metall: Nach ih rem Vertrag darf eln 
bestimmter Anteil der Belegschaft freiwillig 
ohne weiteres liinger als tarifüblich arbCllcn; 
ob auch andere Arbellncllmer über die fest­
gelegte Quote hlnalls dies unter HinweIS auf 
das .Cün$llgkellsprmzip" frei vereinbaren 
können, )$t offen.' Die Gewerkschaft hofft 
dabei, itbt' r entsprechende Beratung ihrer -

Bq.hend \·gl. Buchncr, Rd i\ T990. I ; vcmcLncnd 

vgl. Zachen. DB '990. 986. 

wohl im Angcstellten- lind Technikcrbereieh 
an 'lusiedelnden - Mitglieder ihren Einfluß 
un"bh'n gig von den BClnebsräten wahren 
und ~uf diese Arbeitnehmergruppen 3ls kom­
petenter und :l.llrakllver Tnleressenvenreter 
WIrken zu kön nen" 

Tbomas Krel/der 

Dom LI/cke/Sabme Berghahn (Hg.), Rechl5-
Ttltgeber Frauen, Rcmbfk b. Hamburg J990 

(Rowohlt TIl.dJwbl/cb Ver&.g), 590 Selten, 
J9,80 DM 

Die Junstin Sabine Berghahn und die SOZIO­
login Doris Lucke haben eine spannende, 
größtenteil~ schon durch andere Publibllo­
ncn bekannle Gruppe von Junstlnnen und 
Soziologinnen aus Theonc und Praxis z.u­
sammengebr~chl. um Frauen Rechtsr~t zu 
erteilen. D~5 Speklrum der 16 Autonnnen 
reich t von Redak tionsmilgliedern aus der fe­
minUtlSchcn Rcchtszcltschrift ,.Streit _ üb~r 
Aktive aus dem Deutschen JUrlsunnenbund, 
Pr~klikerin nen alls dem A nW3hsbcrelch und 
der Sozi~lgerichtsbarkcil b,s hm zur SOZial­
forschungsslClIe Donmund und der Redak­
tion .. beiträge zur feministischen theorie und 
Pr:\XIS'\, um nur einIge Zll nennen. Daß nur 
eine Jurislin bcteiligt ISI, die sich selber III 

ihrer Personenbeschreibung im Anb~ng des 
Buches a.ls gewerkschaftsnah bezeichnet, mag 
~n der Themenauswahlliegen, könnte jedoch 
umgekehrt mch ~uf diese zurückgeschlagen 
haben; Das kollektive Arbeitsrecht und der 
gewerkschaftliche Bereich spielen In diesem 
Rcchlsratgeber, der Erwerbsleben und Ar­
beitslosigkeit ein Drille! seiner knapp 600 
Sciten widmct, eine völlig randstandige 
Rolle. Insofern spiegelt dieser Rechtsr31geber 
eine typIsche Blickverengung wider, wIe sie 
der alten und wellen Teilen der neuen Fr~u­
enbewegung ebenf311s zu "gen war und 151, 

und schreibt sIe Im Rechts- und Politikbe­
WUßtSClfl seIner künftigen Benutzermnen 
fon . Den Herausgebennnen war die.se [he­
m~lIsche Ausgrenzung durchaus bewußt. Sie 
verweisen m ihrem Vorwort auf einen cven­
tuellen 'Lwe,tCn B:md, der d~nn neben beson­
d"cll r-raucngn1ppcll wic Ak,>deOlikcnnnen 
und Ausländennnen luch die kollcktivrccht-

Vgl. IG MeT:dl droh! nUT neuem Weg. FR vom 
>2. '.1990. S. I. 
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lichen P~rtizlpa!ionsmögliehkeilcn milbe­

handeln soll (S. 13)' 
Doch auch platzbeding.e Prioritäten zu set­

zen und ~U5 der Unzlhl wichtiger 111emen 

auszuwählen, i>l lelzlendlich eine politische 

Emscheidung, prägt Fr:luenrecht'polittk; :tu 

Individualisllsch, wie ICh meine. Ist es doch 

gerade eine besondere Seh w:iche bisheriger 

lntercssendurchse!zung von r muen, d3ß sie 

zumeist den \'lJeg als Einzelkämpferinnen 

wählen, um dann allzuoft als Schwächere 

einel\ schlechten Kompromiß mll der Män­

nerwclt ctllgehen :w m iissen; einer M~nner­

weil, die es bislang Viel besser verStdll, tiber 

gemeinsames Handeln MachlpOSlllonen zu 

erringen oder zu veneidigen. 

frauen und F rauelllnleressen sll1d In den be­

stehenden Belriebsrä!cn und Gewerkschaften 

nach wie VOf nicht angemessen repräsenllen, 

in dieser Kntik ISt Mulin Bode (5. 96) durch­

aus zuzustimmen. Dennoch Sind In vJelen 

Bereichen posi!i"e Emwicklunj;nrends un­

o.ibersehbar, die nur eimrelCll konnlcn, weil 
Frauen sich ihrer kolleklivrechdichen [nler­

eS$cnvertrclungsmöglichkenen b~wußI be­

dienl und zugleich von außen Druck auf die 

Betriebs- und Personalrate ausgeübt haben . 

Der Schlußfolgerung Bodes, Frauen müßten 

ihre Angelegenheilen In dic eigene Hand 

nehmen (5. 96), konnlc deshalb n\l r d:'lrtn gc­

folgl werden, wenn d;\JT\il vor allem auch die 

kollektive Handlungsebene gemeint ware, auf 

der betriebliche, aber luch gewerkschaftliche 

F raucngru ppen eine wichllgc Rolle spielen. 

Der K3mpf der Heinzc- Frauen um gleIChe 

Löhne legl hierfür ein beredle' ZeugnIS ab.' 

Als Einzclkämpfermnen verschleißen Sich 

Fr~ucn ~lIzu schnell .m bcmeblichen Alh.1g. 

Übnforderung und personliches Scheitern 

sind olr das Ergebms und wären es selbst dann 

noch, wenn die Rechtslage beispielsweise Im 

BereICh der Disknminierungsverbotc gün­

sliger wäre. DIe Erfahrungen mit der US­
ameribnischen Antldiskr.minierungsgesetz­

gebung dcr 70er Jahre belegen deutlich. daß es 

ein falscher An531Z war. uber das Aufgreifen 

von Einzelfällen und IndivIdualbeschwerden 

auf eine Änderung der Disknmllllerungs­

prakliken im allgemeinen zu hoffen. > 

I M. KaISer (Hg.). Wir wollen Gle"he Lohne! 
Rembek '980. 

I M.j.""en-jurreu. USA: GcmcIIlsamcr Klmpf 
von Fr.lu.n und i\-lindcrhellen. In: dies. (Hg.). 
Fraul'nprogrJTl1Jn - Gegen Diskrm1lntcrung. 

Reonock 1979. S. ,68 H., S. 284· 

Welchen Frauen soll Rechlsral gegeben "",cr­

den? Die Herausgeberinnen verstehen ihr 

Buch seibsl als Ralgeber für Frauen In A 11-
tlgskonllikten - also überwiegend Nichtjuri­

stinnen - sOWIe als Handbuch {ur Beralungs­

stellen, Selbsthilfegruppen u. ä. (S. H L). 
Diese Aufgabe iSI angesichl5 der zu bewälti­

genden Stoffmasse nur schwer einzulösen. 

D~nn Nichljuristinnen benötigen eigentlich 

noch ~usführlichere Erläu!erungen als Juri­

slinnen, um rechrliche Handlungsmoglich­

keilen realistisch einschälzen oder gar nU(7,en 

ZU können . Der ausdrückliche Hinweis In 

vielen Unlerk~pücJn, Frauen sollten sich auf­
grund der Komplclm:i! der Rechtsbge unbe­

dingt anwaldicher Beratung bedienen, bnn 

nur unlCrslnchen werden. Die Dar<leUung 

der Lohngleichheltsproblcm:uik auf knapp 

zwei Seilen oder der SchulZvorschrifren für 

Bildschinnarbeit In our e.nem einzigen Ab­

satz kann Probleme und Losungsanülze nur 

bmennen, aber nlChl mehr In ihTen wesentli­

chen inhaldichen DImensionen vermmcln. 

Dlc familienrechdichen Passagen des Ratgc­

bers sllld demgegen über ausführlicher und 

auch durch das Einfügen von Beispielen an­

schaulicher genten. [nsges~ml betrachtel 

kann dieser Rechlsrllgeber Jedoch eher als 

eine gute Ausgangsbasis gezlclter Ratsuche 

bezeichnet werden, als Jaß Cr selber Beratung 

ersetzen könnee. Insofern bleibt er hillter 

vorhandener Ralgeberliteratur, wie z. B. dem 

Hamburger Schcidungsra.geber von rrauen 

für Frauen.! zurück. Sehr hilfreich fur die 

Vertiefung von Einzdproblcmen sind die An­

merkungen, Adressen und weilerlührenden 

Lilcr3IUrhlnwcise, die jedem Einzdkapilcl 

des Ralgebcrs angefügt smd. Hier (inden sich 

insbesondere delailliene Hinweise auf beste­

hende Frauengruppen, Beralungsslellen u. ä. , 
die für eIße kolJekove Rcchtsw:rhrnchmung 

durch frauen wic1uig sind. 

Die wirkliche Stärke und Leistung des 

Rechrsralgebers ist vor ~lIem In dem Über­

blick ~u sehen. den er in gedrälJgICr, sprach­

lich gtil verslandlichcr Form ubcr den ge­

samten RechlsbcSlll1d aus t=rauensicht ver­

milte\!. Insofern verschafft die Lektüre des 

Recht>ratgebers gerade J ur;s,innen und auch 

J uristcn, die ansomlen I n den Del~i Is ihrer 

ieweiligen Spezialgebictc Zu versinken dro­
hen, eine gute Übersicht über andere Rechts­

gebieie und die d"rin zun'eiS{ im Verborge­

nen liegende Geschlechlsspczifik_ Gerade aus 

H:unburgcr jUlisunnen, Schcldungsr .. gcbcr "on 
F .... ucn für Fr.tu,·n. Rcmb.k 1987. 
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122 einer GcsamLSlcht des Rechts, Wie Sie sich 

~ngesjchts der KomplC'XIl ~ ' der Lebensver­
hälLnisse und der DiHcrenzienhcJI ihrer 
Normierungen nUr noch schwer ulangen 
läßI, lassen sich wichtige Erkenntnisse ge­
winnen: so die vielfältigen Auswirkungen der 

untcrsch,edlich starken EinbIndung belder 

Gesch lechter I n den BereIch der pTl\l~ten Re­

produktion, die als handfeste Fraucnbcn~ch­
teiligungcn trOtz emes tn~wlschen cg~litäT 

Strukturierten Ehe- und f'amilienrechlS alle 

anderen Rechtsgebiete wic ein rotcr Faden 

durch:liehen . 

Um cIßen deramgcn Überblick überh~upt 
leisten zu können, bedurfte es einer klaren, 
auch für NichlJunsl;nnen leICht Mchvoll ­

zieh baren StruklUricrung. DIe Herausgebe­
rinnen sind bewußt nicht der tradierten 

rechtsw issenschaftl ichen F~chsysremati k ge­
folgt, sondern haben die ChronologIe einer 

weiblichen .Normalbiographie. zum Ord­

nungsprin~lp gemacht. Dieses Vorgehen ver­
meidet, daß, wie ~nsonsten oft in der rechts­

wisscnsch3ftlichen f' achlilcrat ur, Icbcosprak­
tisch :tustlmmenh:ingende Be:lüg,e und Wech­

selwirkungen "LW i sehen eirl'zelnen Rechtsge­

bielen verborgen bleiben oder doch ~usein­

andergerissen d3Tgestellt werden, so daß nur 

noch fachkundige sie wieder herzuSlellen 
vermögen. Innerhalb der gewählten sechs 

großen Abschnitte, die vom Erwerbsleben 

über die Kinderfr~ge bis zum Alter reichen, 

bnn jede Frau schneU die SIC silu3llonsbe­

dingi interessierenden Passagen huausfin­
den . Die Stichwone Im Registeranhang sind 

dafür ebenfalls gut gewählt und hilfreich. Der 

Preis dieses biogrlphischen Vorgehens sind 

h:iullge Querverweise und gewisse Wieder­

holungen, die aber die Verständlichkeit des 
Textes nicht beeintrachllgen. So finden sich 
Infonnalionen über Ansprüche nach dem 

AFG und dem BSHG neben den Abschnit­

ten ~u Arbeitslosigkeit und Alter auch in den 

KaPIteln zu konkreten Lebenssituationen 

WJe nichtehelicher Lebensgemeinschaft oder 

Scheidung. Durch diese SlruklU rierung wird 
es möglich, in Einzelfragen Immer wlcder 

konkrete Bezüge rWlschen Erwerbs- und Re­

produktionsstrukwr herauszuHbeiten, was 

die g~ngige Trennung in Familienrccht, Ar­

bClLSrcch, und Sozi~lrech! nUr selten zutiißt . 

Leider wi.rd diese Chance nicht \1011 genun.t, 
weil sich die eInzelnen Autorinne(l doch er­

ntut slark auf ihre jeweilige r-aehdom:ine be­

schränken und aus Phl~griinden auch be­

schränken müssen. 

Der undogm2tiscben Srrukturtcrung des 
RechlsLiberblicks ist es auch zu d~nken. daß 
für Frauen ,dev.olc Probleme neu 3usge,."ie­

sen werden WIe bet lesbischen Lebensge­
meinschaften oder durch ein eIgenes Kapitel 
doch mehr Aufmerksamkeit als üblich erh.!­
ten wie bei sexueller Belästigung, Frauen 1(1 

Männerberufen, Gewalt 1m privaten Zusam­

menleben oder unfreIwilliger Kinderlosig­
keil. Daß dem Leben 1m Aller etn gm~er 

Abschnin gewidmel Ist, brich I in erfreulicher 

WeIs<: mit der ansonsten ger~de in allgemein­

orientierende, Literatur üblichen Verdrän­

gung dieser Lebensphase und ihrer spezifi­
schen Probleme. 
Nicht immer hilfreich slßd In diesem R,ltge­

ber die FäUe, die Probleme verdeutlichen 
oder Rechtslösungen n~chvoll2iehbHcr ma­

chen sollen. So erlebt die Lesenn zu BegInn 

des Kapi,cls ~Existenzgründung" erst einmal 
d.1S totale Scheitern eincr begabten Madede­

signcnn (S. 165 i.), ohne anschließend Wirk­

lich nachvolh:iehen ~u können, wo die ver­

meIdbaren Fehler liegen könnten. Was bleibt , 

ist eine diffuse Angst vor derartig gefährli­
chen Experimenten, die auch die anschlie­

ßenden kompetenten Sachausführungen zur 

Selbständigkeit, d3 ohne F:Jlbezug, (!lcht 

wirklich ausräumen können. Hier wird dem 
Anspruch der Herausgeber;nn<:n, Frauen 

Mut zu machen (5. ~o), eher entgegengearbel' 

tct. Ärgerlich wird es, wenn die Frage, ob 
Annc und Horst sich ohne weIteres im Köl­

ner Dom Irauen lassen können, das Umerka­
pite! über Eheschließung e;nle;tet. Hier kom­

men unangenehme Assozlauonen an die hu­

morige Art jurislischer Rcpetitonen auf. 

Nützlich smd Fallbmpide immer dann, 

wenn sie typische f.allkonstellationen oder 
Lösungswege verdeutlichen und anschlie­
ßend im Text WIeder aufgegriffen werden wie 

in den Kapiteln MuuerschU!~ (5. J I J ff.), 

Unterhalt (5. 344 ff., 435 ff.) und Renten 
(S. pI ff.). 

Über die reine Darstellung des Tst-Zustmdcs 
hinaus will der Rechlsratgcber auch rechls­

polillsch wirken. DIe Herausgebermnen 

möchten in bescheidenem Umfang Rechtsbe­
wußtsein in Ansätzen ver'indern und kon­

krete Refonnanstöße geben (S. 21 ). Die mei­

stcn Ein~elbeiträge enlhalten desh:!.lb einen 

empirischen Vorspann, der die folgenden 
Reehlsproblcme tn einen gesellschaftlichen 
ZUs.'lmmcnhang stellen soll. Über die Hinter­
gründe der skizzierTen Trends kann in dieser 

knappen Fonn allerdings wenig geliefert 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-1-117 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:10:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1991-1-117


werden. So bleibt beispielsweise offcn, 
warum Frauen tmmer emeUl die für ihre 
eigene berufljche Entwicklung nachteiligen 
Frauenberufe und Kurzausbildungen wäh­

len. Das Kapitel .Frauen in Männerberufen « 
konnte hier einiges erheHen, beschrimkt sich 

jedoch Lllsächlich vor allem auf den Frauell­

arbcltsschULZ, der nach den vorliegenden U n­
tersuchungcn' keinesfalls das Hauptproblem 
darstellt. Vor dem Hintergrund, daß vor al­
lem em StXlstlsches ArbtH sklima und die 
rücksichtslose A uSrJchtung dieser BereIche 

an Jer männlichen NormalbiographlC Frauen 

trotz guter Ausbildungscrgcbnisse immer 
WIeder hcr~usdrangen, kann dieses Kapitel 

nicht voll überzeugen. Der Ratschlag, {rau 
solle SIch bei Konflikten die Akzeptanz und 

wenn möglich auch die Unterstützung der 
Kollegen sichern (S. 161), bezeic.hnet eher das 

Problem denn die Lösung in d iesem .Berufs­

bereich. Unter Adressen wird dann allerding.< 
auf be.stehende Frauengruppen verwiesen 

und zur Bildung eigener Gruppen aufgerufen 

(S. 16t L). Bleib! zu hoffen, dJß die Betroffe­
nen diesen Anmerkungsleil hter wie 3uch in 

anderen Fällen immer sorgfältig midesen. 
Die metsten Ei n zclkapl!e1 gehen dezidiert 

auch auf rechtspolitische Forderungen eio , 
die fur das leweilige ProblemgebJel in der 

Diskussion sind. Hier Wird kur..: der lklUellc 
Diskussionssund skizziert oder sogar ein AI­
ternativcntwurf wie im fall einer Teilzeilver­

einb3rung (S. , 4dl.) geliefert, was Anstöße 
(ü reine verandene Recillsprax is lidern 
könnte. Ein einheitliches Verständnis d~r­

über, was und wie Recht zur fraueoemanzl­
pallon beitrtlgen kann und soll, durfte die 
AULOrinncn ledoch kaum verbinden . Der von 
den Hcrnusgeberonnen in der Einleilung ge­

liefene Maßstab jeder Weiterentwicklung 
von Recht, ob n.imJich durch neue, egalitäre 

Regelungen nicht nur ein Rollentausch mög­
lich würde, .sondern eine wirklich individu­

elle LcbensgesulLUng ,enseits polarisicner 
Geschlechtcrrollen .. (S.49), Wird in den Re­
fonnuberlc-gungen im einzelnen kaum Je WIe­
der aufgenommen. So könnte im Detail man­

ches zum Widerspruch reizen, etw:!. wenn 
Barbclies Wiegmann die anhaltende Ehefreu­

digken der Deutschen unter der - praktisch 
bum gegebenen - "Voraussetzu.ng, Jaß 

Vgl. u. HcllmannN Vol~hoh. M. dchen on 
Mannerberufen, H.mburg 198j und D. J.nsheo l 
H. Rudolph u . . 1. , Ingcmcunnnen, Btrlin, N ew 
York 1987. 

beide Panner eine eIgene winschaftlichc ElCi­

stenzgrundl.?ge haben und behalten , als Aus­

druck menschlichen Vcnrauens zueonander 

und In die Zukunft positiv« sehen möchte 

(S. 144). Aufgabe dieses Buches ist es jedoch 

niehl, der~rtige Diskussionen zu dokumen­

lIeren, sondern erst einmal eonen fundierten 

rnformationshin!ergrund hIerfür zu schaffen . 
Diesem Ziel dient der Rechtsr:ageber mit den 

gcnanmcn Ab~lrlchen im Bereich kollektiv­

rechtlicher Handlungsorientierungen vOr­

züglich. 

SIbylle Raasch 

Giimher HOYTrUlnn, Verbrauc/>eY Hud Schul­
den. Eine yuhlSlalsii,hliche und rechf.Sv(r­
gleIChende Untersuchung 2ur Schuldbellyel­
bung "nd Sd)UIJ~nr~g"liRyullg bel pYlvaten 
Hau,halten . BtUlcn-Baden 1987 (Nomos­

Veri4gsgesellschtZ/t), 484 SeJm), 79,- DM 

I. 

• The poor pay more" - 50 der Titel des 
bahnbrechenden Buches vOn Davld Caplo­

"ilZ aus dem Jahre t964, in dem cr für die 

USA n~chwles, daß unterpnvileglcrte Bevöl­
kerungsschichten auch im Konsumentenkre­

dit nicht auf Rosen gebeue! werden, sondern 
sich vielfach unfairen Gbubigerpraktiken 

ausgesetzt sehen. In der Bundesrepublik 
pragte d~s Wcm vom . modemen Schuld­

turm_ des Stutlganer Richlers Rolf Bender 

die Diskussion.' Da ist der Titel des Buches 
von Gunther Hörmann, das hier vorgestellt 
wird, schon wesentlich neutraler . Dennoch 

set;l:t sich sein Verfasser nichr minder eng~ ­

gien. für die Bclwge der Schuldner ein und 

unternimmt eine Kreuzfahrt durch die bnd­
sch3fl von Entstehung und Fortbestand VOn 

Verschuldung, den Interessen der GI~ubiger 
und ihren Versuchen, die aufgelaufenen 

Schulden beizutreiben. 

Daß das ketne müßige Au{gabe ISt, saUen 

zwei Beispiele zeigen. Nicht erst seit dem 
Buch von Hilfcrding über das Fin3nzkapit:u, 
das lcnin 2.U seinem Werk iiber den [mpeTl3-

I So der Titel c-mes von der SPD-Frakllon d<, 
Deu!5chen Bund.",ge, durch geführten Htl­
nng.s '·om Februar 1984. Der Begriff laucht 
luch In der Begrü ndung der Bunclesrtgoerung 
zwn Entwurf tim ', Vf rbrauchcrkreditgtselzes 
auf; vgl. BR-Dr. 4'7/8 9, S. )6 . 
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lismus maßgeblich anregte,' ist die Macht der 
Banken bekanm, die sich in den IClzt~n 

70 Jahren auch nicht gerade vernngert h~[. 

Hier geht es aber nicht um die globalen [nter­
essen dines Finanzkapitals, sondern darum, 
wie es mit Hilfe neuer Marketingstrlteglen 
und der technischen Enl\vicklung (Stich­
won: clectrDnIC banking)' versucht, eine 
noch viel größere AbhängigkeIt des einzelnen 
Blnkkundcn von ihm individuell auf den 
Konsumentenleib ge.:schnclJenen l"inanz­
dicn~tleistungsangeboten 7.U err~lChen . Das 
Wunschbild der Blnker ,st der von der Wiege 
b,s ZUr Bahre an sein Finan:tdienstlelstungs­
inHi tUI gebundene Kunde, dessen Lebenslau I 
man in folgende Stufen einteilen kann: Zu­
nächst kauft er sich mil seiner erslcn Kredit­
kane emfache Konsumglller, vlcllelclll CD's 
oder anderen Schnickschnack, fn der zweiten 
Stufe werden hnglebigerc Konsumguter Wie 
das erste AUIO und die erSte Wohnungsein­
richtung erworben . Hier ist dann auch gleich 
die erste Versicherung als Kfz-Hlftpllichr­
oder l-busratsver.)lcherung 1~lIig . In Stufe J 

iSI der Verbraucher den Ärger mit dem Ver­
mieter leid und schreitet :tUrn Erwerb eines 
Eigenheimes. SelbStverständlich gehört dies 
längere Zell seiner diesen Wunsch finanZIe­
renden Hausbank und muß außerdem durch 
eine Geb~udevcrslcherung und m Stufe 4 

.lurch eine Lebensversicherung geschützl 
werden , Erklimmt der Bankkunde auch noch 
die wetteren Stufen, so gcht es um die Anlage 
von Ersparnissen, Vor;orge für das Alter und 
10 Stufe 7 schließlich um Vermogensverwal­
IUng.' 
Ein zweites Beispiel: Die Einwohner des 
klejnen Sl~dtchens Haßloch in Rheinbnd­
pfalz sind auserwäh 11, die neuen Verkaufs­
techniken von Supermärkten und anderen 
Warenanbietern zu erproben. Sie SInd näm­
lich, glaubt man den Auguren der Markt{or-

1 Lenon. Ocr Impcnali.mus 31. hoel",e Slllfe des 
K.p.(~li,mus, Zun,h 1916; Hil(erJmg. 0 .. F,­
n:\Ilzk'p,t.l, '9'0. 
Dazu Mi'thdl, Jercmy, Eleetron,c Blnlung lnd 
Ihe Consumer, Poliey Studios (nstllllte, Lon­
don, ' 988 (NJW-CoR. (Compllltr-R,'p0rt) 4/ 
89. s. 7); dcrsJCentrc dc <.IrOll Je I. consomma­
Iion, Belglcn/Ccnlt'{ for Co~,um<r A(("r<, 
USA : Thc consunler :md {inane.al ~('n'ICCS) 

'990; Bou~olgnJlyGoycns_ (Ieclronle Funds 
Tr~ns frr ",nd Consumtr PrOIl'ClIOn, Brussd 
'99 0 

ßEUC-AGV (Hg,), Die Vl'{b.,uchrr und der 
Geme,nsame Mukt (ür finan~di,nsrlets!Ungen, 
Bonn '988 , S. )} f. 

schung, ein uprisemaliver Querschniu der 
"'estdeulschen Bevölkerung und daher her­
vorragend für solche Experi mente geeignct. 
Bei )000 Haushalten hat die G(K, die Ge­
sellschaft für Konsumforschung, <'me Son­
dergenehmigung bekommen, die eS ihr - mH 
Einwilligung der Betrolfen~n - ermoglichl, 
in die KabdallJage neben den herkömmlichen 
eigene Wetbespols ClIlzuspelscn. Später kann 
dann herausgefunden werden, wer luf wei­
che We.rbung Wie reagiert h~L Der .gläserne 
Verbraucher" ist damit keine bloßc Zu­
kunr.smusik mehr.' 

1 . 

In der Diskussion der Soer Jahre, Me ~.e sich 
in der .Kntlsehcn JUSlI',," spIegelt. Sind diese 
Phänomene prlklisch nicht wahrgenommen 
worden , Vergebens sucht mm Auseinander­
setzungen nllr dem Berejch der Verbraucher­
verschuldung." Trefrlich wird über die 
Schuldrcch,sreform theorells,<,,,,' die DIch! 
vom Fleck komm!. Aber die re~le Entwick­
lung, die Mille der Soer Jahre Im Konsumen­
tenkredit zu einer Zivilprozeßlawlne sonder­
gleIchen geführt hat, wurde puklisch nICht 
wahrgenommen . 
Man lege mIr diese Anmerkung nICht zu 
schnell als thconefelOdlich luS. Mit ihr WIrd 
nur der Zweck verfolgl, ein Defizit solcher 
Theonediskusslonen anzuzeigen, sIe aber 
DIcht In C; rund unJ Boden zu verdammen. 
Läßt man ledoch die praklischt Seal' der 
Dinge außer Betracht, so vollzieht sich die 
gleIChe unselige .. Arbeimeilung- in n,eore­
tiker und Praktiker auf der Linken ebenso, 
wie Wir sie im herkömmlichen ;uristischen 
Spektrum beobachten können. 
Die Disl<u'sion um Verbraucherschutz Im 

Bereich von Ver- und Überschuldung wurde 
dennoch gcfühn, allerdings In den herkomm­
lichen juristISchen Medien, NJW, ZIP oder 
WM waren (und sind teilweise ~uch Immer 
noch) voll von kontroversen Beiträgen über 
sillenwldrigt Ralcnkrcdite und neuere For­
men des Verbraucherkredirs . Kontrovers 

-H.ß/oeh '" ubtrall . , . Di, Ze.t . vom,} . Ok­
IOber I ~g 9 . Zu d"n Au,wlrkung,'n der • neuen­
Medien Juf den politISchen Melnungsbildung'­
prozeß vgl. Roßn3ge!/W~dde/H.mmer/Por­

desch, Oie Dig".li"crung der Grundroel,,<, 
'990, 5.78 fr. 

6 (ine Au,"~hme ," die Rc-"nSlon des Unoi!! des 
OLG Celll' (KJ '981, "1) von ßurgb.chcr, KJ 
J9SI, 1'7. 

7 Vgl. elW3 Jo.:rge., KJ '987, 166ff. 
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sind diese Diskussionen insbesondere des­
halb. weil die Venreler von Verbrauchern 
nleln emm~1 die generelle Rllton~lit~t des 
Systems in Frage stelhen, sondern SICh im 
wesentlichen darauf beschränkten, in ande­
ren Zivilrechtszusammenhängen entwickelte 
und seIt bngem ancrbnntc Rechtsfiguren 
auf den Verbraucherkredit lnzuwendcn, 
ohne dabei zu Klimmzugen alternativer Dog­
matik greifen zu mü'sen. Es ging um nichts 
mehr (allerdings auch um nichts weniger) als 
iiberkomm~ne, vOn der Rechtsprechung 
mehr oder weniger blind elngcr~umte Pnvl­
legien der Krediltnstitute um er die Lupe zu 
nehmen und, in gewissen Grenzen, her­
kömmliche dogm:\lische Figuren auf diese 
Fille ~nzuwenden oder porllell Weiterzuent­
WIckeln. Schon das genügte. um einen Auf­
schrei der EmriislIJng durch die Bankenweh 
mit ihren RechlSstäben zu provozieren, WlS 

zu eIner Flut von "Reehtfemgungsaufsätzcn. 
fühne.' Selbst der BGI-! machte sich die Ein­
sch:uzung von Reifner zu elg~n, daß hier von 
Bankenseite wtssensch:\frliche Stimmen nur 
zillen wurden, die von ihr vorher selbsl ge­
k~uft worden waren. 

}. 

Wie hab~n SICh n uo die solchermaßen be­
St'ümllcn Gerichte aus der Affäre gezogen? 
Selbst von Verbrauchersc\lUlllcite Wird ih­
nen ein teilweise großes Eng:\gement auf die­
scm Gebiet bescheinigt. Für den BGH gilt 
das schon weniger. Sein Bestreben ist für 
mIch in erster Linie darauf gerichtct, beide 
Seiten zufrieden zu stellcn. D~her komm! es 

sehr oft zu Kompromißentsehcidungen nach 
dem Muster .. eins links, eins rcch1.5" So wa­
ren Verbuuehersehul%org3nis~tionen zu­
n~ch~1 Im Kampf um di" Siucnwldngkells­
grenze erlolgwch. wurden die KreditinslJ­
tute in ihrer Zinsgestaltung doch an die Kette 
der Bundesbank gelegt ' und ihnen außerdem 
der Einwand, der Kunde sei subjektiv nicht 
schutzwürdig, praktisch abgeschnitten. '0 An­
dcrersells gab der BGH, offenbar auS furcht , 

8 Bel emer R<lhe von A UlOr<,n konnl~ m,n, ohn,· 
ihre Ergü<s< gdesen zu habcn , schon die Rich­
tung ihrer ArgU\llCOlallOn CH.ten. Vgl. .,W. die 
", . .lhlJotl'n Bt.·,tr~SC: v on Sehol?,:, ~ __ R. WM T98~. 

1ll; ZIP 1986. 14S; MDR '990, '9} oder von 
Bunte, NJW '9S}. :67.j ; WM. Sonderbti lage 11 
84. } IC, NJW IYSS. 70S. um den <5 abcr m Z\VI ­

"hen mukloch Sli!) .. geworden I.t. 
9 Vgl . nur BGHZ SO, 10; NjW J98}, ~69" 

10 BGH NJ\'II'9S~. 11')1 . 

dic Geister. die er gerufen halte, llleht mehr 
loszuwerden, de.n Banken In der immens 
w1ehllgen Verjährungsfrage rechl und ent­
schied. daß Rückforderungsanspruche der 
Kreditnehmer 3US SlIlenwidngen Ratenkre­
diten nicht, Wte bci Beretcherungsansprüchen 
allgemem üblich, in 30, sondern wegen ihres 
Chapkters als Ncbenforderungeo bereits in 
Vler Jahren vaiähnen ." 

4· 
Horm~nn. geht auf diese Fragen, die In der 
Rechtsprechung und Lehre, wie schon ange­
deutet, lUßerst kontrovers und mtt großem 
publizistischen Aufwand diskutiert wurden, 
ein (5.90 H.), legt auf sie aber nicht das 
Hauptgewicht scmer Untersuchung . Ihm 
geht es um mehr, namlich um die Analyse der 
verschiedenen Situationen, In die Schuldner 
und Schuldnennnen aufgrund von Kreditauf­
nahme geraten. Dabei spielt das kontradikto­
rische Gcnchlsvcrfahren, Wle nicht anders zu 
enV:lrten, nur eine untergeordnete Rolle. 
Wichtiger sind die Praktiken des Vcnrags­
schlusses, der Venragsdurchführung und vor 
allem der Schuldbei rreibung i 11 Krisenfil­
len. 
Hier wird zunächst umfangreiches Material 
über Kredit3.ncn) Schuldnergruppcn und 
verschIedene Gläubiger (1.. B. Teilzahlungs­
oder Universalb~nkcn) ausgebreitet (S. 
15 H.). Vicl~s davon 1St bereits auS der gru nd­
legenden Studie von Holzschcck/Hörmannl 
D~viter" bekannt. Aufschlußreicher sind die 
Verglclche, die Hörmann hier zu zwei aUS­
l:indischen Untersuchungen von Caplovllz 
und Adler/Wozniak" 7.iehl und die unsere 
Diskusston sicherlich wCller befruchten kön­
nen. Ei nlge F:o.kten seien dcsh.lb kurL tns 
GedächtnIS zurückgerufen) nicht zuletzt, 
weil sie nach meiner Einsch~!Zllng geclgnet 
sind, die Ifll Kern recht verbraucherf reundli­
ehe Rechtsprechung :l.uf empimche Füße zu 
stellen.. 
In den lerllen 201 ahren hat es au f dem Kon­
sumcntenkreditseklor eine wahre Waehs-

I1 NJW 1986. 2164: ausdrücklich bcsuugl durch 
BGH JZ '990, '99 : reslßmercnd ScI,me!" D~r 
Vorbrouchcrkrcdll, 198') Rdnr.414. 
HolZ5('hltduHörTVunnlO~vHcr, Die: Pr.l.XI.s dC's 
KonsumcrllcnkrcdilS In J<T Bunde.srepublik 
Dculs<:hhnJ, Koln ' 98 • . 

I} C.\plo'·"L. Davld. Consumtrs In Irouble . A 
Sludy of dcblors "I dd,uh. Ne ... York t97~; 
Adler. Mich,d/Wozm,k. Edward, The ong'"' 
""d com<Gucnccs or dd"u)t, E.dinburgh 1981. 

12) 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-1-117 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:10:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1991-1-117


lumsexplosion gegeben (S.}) fC). Ein meht 
oft 'l.i!l~nes BeIspiel mag das hIer verdeutli­

chen, VOll r950 b,s '985 n~hm die Pro-Kopf­
Verschuldung, was öffemliche Au~pbe!l ~n­
geht, um das )ofachc, bei prl\'~tcn Schulden 
aber um das 800fache zu (5. 37 L). Dennoch 
ist mir OIeht bekannt, daß sich die katholi­
sche Kirche gegen das private Schuldenma­
ehen ausgesprochen hime, Wre Sl~ C$ anlaßt ich 
der BundcsL.1gswlhl 1980 bei dcr oifcntlichen 
Verschuldung tal. Fas[ ebenso sp~k[akuläre 
Wach"umsra(en kann der sog. Hypodleken­
kredit /Ur SIch In Anspruch nehmen (S. 39). 
Gerlde hier kommr es wegen der Höhe der 
Schulden und der auße.rsl knappen Kalkub­
tion, mangelnden Eigenkap'tals und schlech­
ter oder falscher Aufklärung durch die Krc­
dirgcber ,mmer häufiger zu finanZltllen Zu­
sammenbruchen, die noch mehr als die 
Kleinkredite die wirtschaftliche Ex,stenz 
ganzer Familien gefährden und das selbst 
angesp.~rte Kapital, wO denn vorhanden, ver­
nichten. Konsumkredite an Privathaushahe 
und die Wohnungsbaukredire machen dabei 
heute zusammen ein Volumen vOn gut 775 
Mrd. DM aus," also knapp das Doppehe des 
Bundcs~ aush,ILS. 
Mit wachsender Krediraufnahme steIgen na­
tu.lich die F:ille an, in dcnen die Schuldner 
ihren Verpflichtungen n,cht mehr nachkom­
men können . Diese Zahl mutet zwar Im Ver­
gleich mit den Schuldnern, die ihre Schulden 
anstandslos zuruckzahlen, zunächst verhält­
nismäßig klein an (Wl.S WIederum d~s ausge­
sprochrn geringe RISiko der Banken bel der 
Kredi(Verg~be zeigt), l:ißt sich doch nur in 
jedem zehnten F~ll Verzug festsrdlcn. wah­
rend lediglich jeder 50. Kredirvenrag gekün­
digt wird (5.55). Bei dem großen Volumen, 
das der Konsumcnt~nkrcdit aber erreicht hat, 
handelt es sich Immer noch um ca. 240000 

gekündiglc Kreditvenrage (5. 56). Außerdem 
hat der Ratcnkredit eine Schi üsselfu nhion in 

der Schuldcnpyramlde, da kaum ein anderer 
GläubIger strukturell so gut auf den Verzugs­
fall vorbereitcl isr wie die finanzdienstlei­
stungsuntcrnehmen (5. 54). Schließlich ist die 
Zahl der von einem gekündigten Kredit Be­

troffenen erhcblich höher als die Zahl der 
Verträge vermuten läßt, da an jedem Kredit­

verhähnis regelmäßig eine ganze Familie 
.hängt., se, es, weil sich die gesamte Haus-

14 Vgl. die Zahltn In den Mon"sbenchten der 
Dcuuchtn S"ndtsb:lßk vom De~embcr '990, 
$ · 40. 

h.a.ltsokonomlC ver~nden. se, es, weil Sre iJbcr 
MirunlerzelChnung des Vertrages oder Bürg­
schaft an das Sch,cksal des Hauprschuldners 
gckCIICI ISL 

Für die juristische Dlskus5Ion um Zahlungs­
unfähigkeit und Verschulden wichtig und ge­
rade für die Vcnrcrcr von Alltagsrhconen 
bedcutsam ~md die Erkenntnisse zu r F rJgc, 
ob es denn Rücksichrslo$igkeit oder Böswil­
ligkeIt der Schuldner ist, die sie m die Ver­
~ugssituation u ncl spärer u. U. in die Zah­
lungsunfähIgkeit bnngen. Hier Isr das Ergeb­
nIs der Untersuchung eindeutig: DIC aller­
melsren Schuldner SInd nicht zahlungsunwil­

lig, sondern zahlungsunfähIg (5.8 r). Fakto­
ren WIe Arbcmloslgkcit, familiare Krisen 
und K~khcit fuhren zu nicht vorhergesehc­
n~n Einkommensverluslcn, die das Haus­
haltsbudger du rehel nanderbringen. Mehr 
Gcwich t "',,d m~n heute VIelleIcht luch auf 
Ausgabensteigerungen, etwa bel Mictkostcn, 
legen mü~sen. die be'splelswclse in die Ver­
schuldung ,m Hypothekenkredit (reiben. 
Hormalln weist Z\VM auf die Bedeutung die­
Ser auch in den ~usländischen Studien besrä­
tigren Indikatoren für fehlende indiVIduelle 
Vorwerlb~rkcit im Hinblick auf die Reform­
debatte hm, macht aber keine detaillierten 
eigenen Rclormvor5chläge dazu (vgl. seine 
Vero.>else auf Reifner, 5.456), wie sIe etwa 
Reifncr für die Fälle unverschuldeter Zah­

lungsunfahigkell entwickelL hat" und wie sie 
teilweIse in ausländischen Rcch150rdnungcn 
sog~r GeselZ geworden sind. ,,' 

5· 
Wenig Neucs bieret dem mit der Rechtspre-
chung vertrauten Beobachter der Ratcnkre­
ditszene der Tcil der Untersuchung, in dem 

'5 R~ilnn, Altcrnallvcs Winsch,furcch, lm Be,­
spiel der Verbraucherverschuldung, '979. 
S. ) '9 ff; ~ehcmcnl daget;en el"'o Emmench, 
WM '984, 949: ~us(ühr'i€ll zulerzl Mcdi~us, 
Ac.P '988, 489 11. ~gl. JClll auch Bundes.rb.'I<­
geme,nschaft der frclen Wohl(3hnspncgc, Ar­
bellsgemomsch," der Verbrauchervcrb~"dt : 
Entwurf eines GC$C(7.es ~ur Yerlunderung der 
Übmchuldung, VuR (Verbraucher und Rr<:hr) 
'990, )09 H. 

,6 Vgl. das li"nrsch~ Verbraucherk"ditG: dazu 
InSlHUt fur Fin • .nzdienstleJHuogen und Ver­
brlucherschut"l. (Hg.). Verschuldung, Arm", 
und A rbe, tsloslgkeH ,n Europa, Gcn<r:.Jbcnch, 
zu den LinderSludien zum Kongreß .Arbeltslo­
Slgkelt und Verschuldung In Europ,. In Ham­
burg ;\In H.hl' Seprember ,,&9. Hamburg 
1989. S. 41. 
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Hönnann gerade diese Rechtsprechung refe­

riert, wenngleich ~eine Absicht, ungereche­

ferllgte Gliubigerforderungen durch reStrik­

liVe Auslegung sinnvoll zu beschneiden 

(S.449), immer Wieder heNortrin. So Ist die 

RechLSprechung seinen Vorschlägen Clwa bel 

der Unwirksamkeit Jer Lohnvorausablre­

lung mildcr-weile gefolgt'7 und hat wellere 

wlchlige Streitfragen enlschieden." Für den­

jenigen, der sich erstmals mit den Problemen 

des Verbr~ucherkredils befaßt, vermag die 

Darstellung in diesem Abschnitt überdies ei­

ncn gute" Eindruck der ulHerschiedlichen 

Konstellationen auf diesem GebIet zu ver­

milleln. Hier wird wieder einmal deurlich, 

Wie ganz verschIedene Rechtsmatencn, öf­

fentliches, pnvatcs Recht, J3 sogu Strafrecht, 

emen Lebenssachverhah mil5lrukluricren. 

Vom Bereicherungsanspruch des BGB (bel 

nichIJgem Darlehensvertrag) bis zur Gewer­

bcordnu ng (Absch luß eines Kreditvertrages 

im Reisegewerbe nach § 56 I Nr.6 GewO), 

vom Recht der Zwangsvollstreckung In der 

ZPO (wdche Rechtsbehelfe gibt es gegen 

rech tsk rältige Vollstreck ungsbcschcide?) bIS 

zu Frage.n dcr Zulässigkeil der Preisauszelch­

nurtg naeh der Prcisangabcnverordnung 

(welche Folgen ergeben sich bei falscher An­

gabe des dfekuvcn Jahreszinses und wie ist 

er Zu berechnen?) ISI der Bogen zu schlagen, 

der das Konsumkrcdilrechl umspann!. 

6. 
Fur mIch aufregender wird die Darstellung 

von J-!önnann don, wo er sich gewisserma­

ßen in die Busche schlagt, die Pfade der 

gerichllichen Enlscheidu ngen verläßt und 

lufzeigl, WIe 100ffizlell~ ZW4ngsvollstrek­

kung funkltonien. Das Slichwort h,er slOd 

die Inkassobüros, deren Arbeilsweise 'us­
führlieh dargestellt wird (S. 17' H.). Die 

Rechtsprechung nimmt von diesen [nslilUlen 

nur am Rande NOliz, wenn versucht wird, 

'7 BGH NJW 1989. lJ8L 
18 E,w, ~ur Vcrzupzm'prohlcm>lik, bel der d.r 

BGH (NJW '988, 1967) SICh nach langem hm 
und her schließtich gegen di,. sog. R~{in,mIC­
rungsthese und für die MoglichkcII emer ~b­
"n.klen 5ch~densber~chnung clurch die ß,nk." 
,usgesprochen h.l. Zu der von Hörmann vorg~­
schlagenen ßcschrankung des Verzugszll1ss1l~<S 
(5.4 S 8) vgl. (:Jlcrdings völlil: un~urelchcnd) 

ICI"t § " Ab •. 1 d, ... Verbl'3ucherkredilgese,zcs 
,"om '7 . DL-zcmber '990. BGBU, S.:840' wo­
n,eh d~r Zins' .t" \% über Bund .. bankdiskont­
.,'z betrogen soJl; vgl. ~J1geme," zum Verbr:lu­
chcrkrcdi,gcscl2. Bülow, NJW '99', 1'9' 

ihre Kosten als Venugsschaden auch noch 

auf den Schuldner abzuwälzen, was In eini­

gen westeu ropäi~chcn bndern verboIen 
jSt. [') 

Ähnlich spannend ,SI der Ausflug, den Hor­

mann in die Weh der slaaliichen Vollstfek­

kungsbearncen unlcrnimrlll. Hier zeIgt SICh, 

d"ß Gericht5volh:leher (S. ~7l fL) und Voll­

slreckungsbeamtc der Finanz~rnter (S. 

281 fL) längs( nichl mehr lediglich Vollstrek­

kungsorgane in dem Sinne sind, daß sie ge­

richtliche Entscheidungen exekutiuen, gl."­

treu dem Grundsatz, in der Vollslrrckung 

werde nich, mehr ver-, sondern nur noch 

gehandelt. Vielmehr haben sie sich lIJ der 

Praxis einen Spielraum geschaffen, IOnerhalb 

dessen sIe cnlsche,dcn, wie gegen den 

Schuldner konkrel vorgegangen wird. Sie 

handeln dabei oh außerhalb des Gesetzes, 

das diesen Fun.ktionswandcl nicht zur 

Kenntnis genommen hat. Dennoch ermög­

J ichen sie dadu reh offenbar häufig sachge­

rechee Ergebnisse, die mll starrem Regdvoll­

zug nichl zu errcichen sind. Gerade für die 

auf ihrt Arbeit so sehr konzentrierten Rol­

lentr:iger In der Justiz sollte diese Erkcnl"ois 

dazu führen, die eigenen Mögltchkeilen nicht 

zu überschalzen, aber andererseItS auch ge­

nauer auf die An und Wase 2.U lchten, ",ie 

die Vollstreckung der Entscheidungen 

durchgeführt Wird, die VOn ihnen getroffen 

wurdcn. 

7· 
[n elOern WCtleren sehr :\usführlichcn Teil 

sClner Arbeit stdh der Verfasser die Enl­

wicklung lfl Großbrü"nnien (S ' }s1 H.) und 

Fr~nkreich (S. -4 I J fC) dar, um so keine voreI­

ligen Schlüsse aus dcn Erkenmnissen zu Zie­

hen, die SIch in der Bundesrepublik ergeben 

haben. Ich halte eine deranige RechLSvcrgle,­

chung nicht nur im Hinblick auf den anSte­

hcnden Binnenmarkt für wenvoll. Nur 

durch sie kann man bei allen un leugbaren 

kulturellen Dif(c.ren7.cn zwischen den drei 

Ländern ermessen, welche potentiellen Mög­

lichkeiten VOn Verbraucher- \lnd Schuldner­

scbutz sich bieten und welche Gefahren in 

den Strukturen der unterschiedlichen Rechls­

ordnungen schlummern_ Wie ofl wird uns 
bei Di.kutsionen v0'l;ch~"cn, diese oder J~ne 

Überlegung sprenge jede, RechLSsys,em, bis 

man den staunenden Gegnern der.nlge Re-

'9 (n"nut für Fin,nulienstielSlUngen (Fn .• 6). 

S-49 · 
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)28 gelungen aus Qnderen, mit der deulschen aber 
durchaus verwandten Rechtsordnungen prä­
sen tieren kan n. 
So schcmt es in Fran k relch ci nen starken 
I-bng zu admlnislraliVell1 Eingrelfen In 

den Krcditsekwr zu geben (Zinsobergrenze 
und Vcrz.ugszinsbegrcnwng, S. 455 mll 
Fn. 14-16 und S. 458 mll Fn . }6), während In 
Großbrilanfllen WIe nicht anders zu erW,1rtcn 
d.s Marktcredo am butesl.:n erschaJJt, u. a. 
mll der Folge, daß nach Schätzungen vOn 
Expenen etwa ! ~ Mill . erwachsene Engb.n­
der kein Bankkonto h~bcn und auch keme~ 
mehr bekommen." Dte Niederbnde versu­
chen demgegenüber beispielswei<e, Banken 
durch kollekuve Vereinbarungen mit Ge­
meinden oder VcrbrauchcrschuI2org.nis.­
tionen von ungereehdertigtcn Übergriffen 
abzuhalten." 

8. 
Abschließend unternimmt d~r Autor den 
Versuch, clnlge prak IIsche V~rsch läge zur 
Eindämmung der Ver- und Uberschuldung 
zu unterbreiten . Auf kollektiver Ebene er­
schelOt ihm die b~her jedoch noch nirgends 
praktisch erproble ansatzwcise Lösung der 
Versehuldensproblemltik mll Hilfe einer 
Versicherung. die schon von Caplovitz VOr­

geschlagen worden Ist, CTWJgenswen (S. 
450 f.). ohne daß er Jedoch fü( eine solche 
Institution politische Durchsctzungschanccn 
SIch, (S . 412)' 

Eimge der mehr pr,;gmanschen Vorschläge 
wie Einfuhrung nchterlichcr Venragshilfcbe­
fugmsse (S . 457 und 46}) oder die Bcschr:in­
kung der Zulisslgkeit des Mahnverfahrens 
(So 460-463) sind nIcht neu und beim Mahn­
verfahren auch AnsatZWel,e In d;)s neue Ver­
braucherktcditgcse1z aufgenommen wor­
den." J nteressan ler fi nde ich dagegen die 

Überlegungen zur ReorganisalJon des Voll· 

streckungsverfahrens mit der Einrichtung ei­
nes VolIslrcckungsgerichts ~Is clnheitlichen 

Vollstreckungsorgans, das auch Verfahren 
verschiedener Gläubiger gegell den glClehen 

10 S. InslllUl fur l'inln7.dienstln" ungm (Fn. l6). 

S·4°. 
" $. InStllUl {ur Fin.nzdit nsticlSlUngw (FO\. ,6), 

S. }o. 7ur Suu,"o n In ÖsterreIch vgl. Schö n­
b,utr, Ulnch, Kon sumcmenkrcdit<· - ZWlScllt"n 
Wunderwelt und Offenborungseld, InSlIlUl für 
Ge til,ehail spolilik, Wien 1990. 

11 VgJ. An. 6 de~ GtStt,"cs iiber Verbrauchnkrc· 
dilC, zur Andtrunt: der Zivilprozt tlordnung 
u"d ,n,krcr Gose,ze. s. o. Fn. ,8. 

Schuldner zusammenf.ssen darf und ln­
schließend die Vollstreckungsmaßnahmen 

besllmmt (S. 464 1.). Hier müßte, um die 
Durchsetzungschancen emes solchen Mo­
dells besser emschatzen :tu konnen, zun~chst 
festgestellt werden, welche Koslen sich dar­
aus ergeben. 

9· 
Es wäre schön gewesen, wenn Hörmann die 
Eff eklivlt,ü u!\lersch,cd licher I nterYcn lIons­
kon~cplC in semer A rbw näher disk u\Jen 
halle , weil V<:rbrauchcrschutzpolitik auch in 
Zukunft eln zentrales Anliegen so"i3Istaalli­
eher Maßnahmen sein wird . 
Zu wenig GelWlcht legt der Verfasser fur 
mlch auch auf die Erklärung, warum Kon­

<umformen SICh vedndern und ob es SIch 
dabeI um clne nOlwendige, wunschenswerle 
oder vermCldbar~ EntWICklung handelt . Es 
lSI IHn mch, der Ort, eine solche Analyse 
nachzuholen. Aber einige bruchstückhafte 

Überlegungen selen doch "ersucht, um zu 

zClgen, in welche Richtung cine solche An3-
Iyse vlelle;chl gehen könnte. 
PnvJtkonsum hat erwas damll zu non, daß 
Sich Funktionen in den H~ush3hcn verän­
dern. Hin kann man ide~ltypisch drei mog"­
ehe Modelle der Arbeitsteilung zwischen 
Haushalten und Vol kswinschaft U !\Icrschcl­
den:" 
I) Ersetzung der H3.\lshahsprodukllon durch 
ihre Industrialisierung. D;15 Hustellen von 

Brot, Marmelade oder BUller spreit heUle 
wohl nur noch", okologlsch ~u!;genchtctcn 
H3ushahen einc nennenswerte Rolle. 
2) Übergang von arbCllSJI1tensiver zu kaPlta­
lintensivcr HauswinschafL Die Waschm~­

schinc ersetzt in dieser Vuiante den Wasch­
trog. der Kühlschrank andere Formen der 
Konservierung von N3hrungsmillcln und der 
Geschlrr~pt.ikr die Handarbelt. 

J) G<-l1lc;nsame Produktion . Hier w:iren 
Ansatze zu diskutieren, die eine kollek­
live Durchführung von hauswirtsch~fdichcn 
Aufgaben durch Zus3mrnenschluß Betroffc­
ner invoh'leren. Als Srich(voft sei das Ein­
Küchen-Haus gen~nnt, das am Anfang des 
JahrhundertS stark in der sozialistischen Dis­
kussion war. 

13 Zum Folgenden Fischer, WoJlg,ng ehr., $021,1-
"kooomlSchc A,pck« der Vt~ c huldung pn· 
v,l., I"bu.h. I,,·, BCIlragc -"ur ArbeIts- und 
KOMumforschun~. ßd.l, Bre men, '987, 
S. )7ff. mw N. 
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Heute haben Wir es aber vO("'\\',egcnd mll 

einer Kombln~){Jon auS den CrStCfl zwei Ty­
pen 2.U !Un, was dazu führt, Jaß fur ihre 

Verwirklichung Geldmmel Im prlV3ten 

I-hushah zUr Verfügung geslelh werd(n 

müssen und d~durch gebunden Sind. Schon 

aus diesen realen Verh:iltnlssen folgt mithin 

ein OIcht Zu unrcrscharzender Konsum­

zwang. Dieser verstärkt sich In »aufgeklär­

len" Haushalten noch dadurch, daß es wegen 

der steigenden Umweltbcl~s{ung unumg:ang­

lieh wird. nur noch bestimmte, nicht Libcrall 

erhältliche Produllle, die für schadstoffärmer 

gehalten werden, zur Zuberellung von Spei­

sen etc. zu v,:,rwenden. 

Neben einer theorelischen Erklärung für die 

Auswellung der Kon>umkrcdiI3ufnahme, die 

diese AnS~lze m6glichcrwelse wellcrverfol­

gen müßte, wäre außerdem zu unlersuchen, 

warum denn Arbeitslose so besonders bel 

früher inlaktcn Kredilvcrhältnissen mll de­

rcn Zerbrechen rechnen müssen. Im Bereich 

der B,mfinan7Ierung, deren die Verbraucher 

slark belaslende Konslruklionen \'on Rechl­

sprechung und Lehre noch mehl gründlich 

unler die Lupe genommen worden smd, bl(~ ­
ICI sich ein Ans:t12 von H:iußermann als Er­
kbrung :lfl. U D~nach ISC c~ die Abhängigkeit 

von verschiedenen Marklen. nämlich zum 

einen vom Kapilalmukt mit semen schwan­

kenden Zinsen und zum lndertn vom Ar­

beilsmarkl mll SCiner gleichblJs nlchl vorhcr­

sebbarcn S,ruktur, die Zu eXtrem seh wierigen 

Situationen für die BeIroffenen führen. Sind 

s'e aber clnrnJI in die Nischen dics~r M;irklc 

abgedrängt \\Iorden, wird plolzlich erwanel, 

daß Ir~dillondk Netze WIe Familie oder 

Nachbarscbft, die m~n gerade durch das 

E.indringcn des Markles ~ufgcl6s1 h31, wieder 

zu funktionieren beginnen. 

'0. 
Zurn Schluß muß ,ch noch eines meiner Slck­

kcnpferdc rCllen . E$ geht um die r:ußnoten. 

In Hörmanns Buch wimmelt es nur so dJvon 

Wte in bs. allen gängigen wissenschaftlichen 

Publikationen . Ich halte das für unnollg und, 

wcnn, Wie In diescm Band, eine ganze Reihe 

'4 Haußernunn/f'e<rowsky, Di. Btdculung d"r 
Wohn"erhoihnlSse [ur dIe B~w:iJlIgung "on Ar· 
bCllsloSlgkell , Endbcncl1(, Brrnlco 19?O (Wi,­
,enscillfilich. Ei nhell Sladl- und Reg,on,lfor­
SChur1g UmverStl:il Brcmt"n. Arbtlt'sp2pltre), 
S. J7. r. 

eier N~chweise duu noch unrichtig ISt," 

auch für sch:ldlich. Hier hällcn Autor und 

Lektor genauer sCln müssen, oder besser 

noch: Ein glnzcr Schwung Anmerkungen 

wenJger Ist in solchen fällen stets mehr. 

Doch sollte man Bücher nichl n~ch ihren 

Fußno[en, sondern nach ihrem I nhalt beur­

teilen (weshaJb moln auf Viele diescr Anmer­

kungen 1a gerade verJO"hlen kann!) . Dieser 

r nhalr ist aber allen zu empfehlen, die wissen 

mochlcn, wie sich die rinanzdienslleislungcn 

für pnV.lle Haush~l(e In den letHen 

10-20 Jahren entWICkelt haben, um darau .\ 

Hypothe,cn darüber lbJcllcn zu konncn, 

wohin sie SICh möglicherweise künfllg ent­
wickeln werden. So kann vIelleICht auch d~s 

unselige Hase-Igel-Spiel zwischen neuen 

Kreditformen und der nachhinkenden Kon­

troHe durch die Rechtsprechung etn wenig 

vermieden werden. 

Uwe Bo)'sen 

RoberIO M. Unger, Sonal Theory; Irs Slllla­
flon find //< Ta1k (= A CrllJcallnrrodu(1.wn 

10 PolillCS, A Work In Ca>HlrHC1!Vl' Soc",1 

Thcory); False Necewty. An.tI-Neces5udTla" 
SOC/di Thtory /1l (1)(: ServICe 0/ Radical De­
moeraC)' (= POhIICS, A Work m COI/.<IYIICCJ.VC 

SOC/tli Theory val. I); Pias/lC!{)' 11/10 Power 
Comparauve-Hislrmcal Studies on tbc ""11-
/J/uonal Condi.uom 0/ EronOtnrc dnd Mililtlr)' 

Success (= Va1'1411011$ on Themes 0/ POIUICl , A 

Work In COl1StmCllV(" So04I nJeory), alle: 
Cambndge (Engi.) / Nl'w York / New Ro­
chellelMelboume / Syd''')1 {987 (Cambrtdge 
UmverS/ly Press), f. 9.95; f '4·95; I: 9.95. 

Vielleicht wird es dem an der Tradition der 

Aufklärung geschulten Geist mcrkwurdig er­

scheinen, wenn sich jemand dem Gebiet der 

Rechtsphilosophie zuwendet, ohne auf "ka­

tegorische Rechlsprinziplen., Übcrlegungs-

15 Hier nur <,ne kleIne lIS',' VOn UngcrClmlhenel1, 
die SI~h beliebIg verbngern "~ßt: Bel 5. 111 
"',rd ou, Herrn Es.r ptolzlich HtrT Esstr. Dem 
OlG Kobltn:l. ISI "Ur der gleichen S.,lt In 

Fn. 47 die SeIlenzahl abhandm gekommen. 
In Fn. 88 auf S. 149 trschemen Pfarr/Struck mn 
der J2h,,·s:l.,hl '98" w1hrend SI' In Fn.9> 
(S. 1 so) und Im L,cr'lurveruIChnis n,II '981 
71!JCr1 werde.n uS'w. 
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1)0 sHuluonen, Argumeßlatlens~prioris, ver­

staatliche Rechte, SozialkOßlraktc oder Ver­

tcilungsprinziplen einzugehen, und dennoch 
nicht das Gespenst des Hege1ianismus be­
schwört. Wahrscheinlich werden deutsche 

Soziologen ein gewisses Befremden verspü­

ren, wenn ihnen ein groß :lJ1gclegter thcorell­
scher EßlWU rf vorgelegt wird, In dem es un­
terlassen wird, die wlchligSlen Werke der 

Klassiker nochmals zu rezensle.ren oder sich 

der spekulativen Physik Im Stile der Theorie 

sozialer Systeme him.ugeben . Gewiß wird es 
Wissenschaftslheoretiker zu erstaunen ver­

mögen, wenn Versatzstücke aus Philosoph,,! 

und Soziologie zu einem IheorellSehcn Pro­
gramm verschmolzen werden, das, ohne in 

die Banalitiiten des Pragmatischen abzu­

schweifen, in einem emphatoschen Sinne als 
pragmaIistisch zu bezeichnen ist. Aber ohne 

Zweifel wird es Im Hause der Juristen Kopf­
schi.ilteln hervorrufen, wcnn Sich eme polili­

sehe Theorie als Alternauve zum gegen\Väni­
gcn Slil rechlswissenschahlicher Analyse ver­

slehl. 

Der Autor, von dessen Werken die Rede ist, 

lehn an der Harvard bw School. [n seinen 

Arbeiten beschäftigt er sich unter anderem 

kritisch mit der gegenwärngen lage der 
Rechlswissenschaft in den USA. Wie die 
meisten seiner Kollegen innerh~lb des .Crili­

cal Legal Stud ies Movement" ist auch er der 
Anslehl, daß alle gängigen Versuche, die 

richterliche Entscheidungsfil1dung metho­
disch Zll disziplinieren, an gravierenden intel­
lektuellen [nstabililälen leiden. Anders als sie. 

zieht er aber daraus nicht den Schluß, daß d~s 

reduliche Wissen Sich eben auf eme intellek­

tuelle Baslelei mit verschiedensten Redllsma­

terialien beschränkt, die lemlich durch die 

existenliellen oder polilischen Einstellungen 

der jeweiligen Rechtsanwender beslimmt ist. 

Seiner Ansicht I13ch haben die Krisen der 
juristischen Methodik einen in der S~chc ge­

legenen Grund. Der t!ilige Umg:mg mil 

RcchLSmaterialien, in denen institutionali­

siene menschliche Bcziehuogen zum Aus­

druck gebracht werden. setze politische Re­
visionspolentiale frei, die auf die Dauer nichl 
mit der Iraditionellen Richlerrolle, an der die 

gegenwärtige jurisprudenz onenllen ist, 

kompatibel gemacht werden können. Daher 

erweise sich auch alles noch so wohlmei­
nende Bemühen um eine lllnonisierung des 
richterlichen Entscheldens als fruchtlos, so­
lange man sich nicht darauf einlasse, den auf 

dem Boden der Juristischen Argumenl.luon 

sich andeutenden Möglichkeiten zur inslitu­

tionellen Refonn systematisch nachzugehen 

und den politischen Prozeß der Rechtserzeu­
gung in modernen Verüssungsstaaten neu zu 
überdenken. Seine der RJ!ionalisierung der 

Ricluertällgkeit gegenübergestellte ~expan­

ded legal doctrlne. liidt In diesem Sinne zur 

gedanklichen V:J.rialion beslehender Rechts­

tnSlltute und Entscheidungskompetenzen 
ein . Sie bild~t auch die Brücke zu seinem bei 

wellern größeren Arbellsfe1d, der AusarbeI­
tung VOn Vorschl:tgcn für eine grundlegende 
Reform unserer poliuschcn und - In derTat -

persönlichen lebensverh:ihnisse. 

Als ein dem amerikanischen Pragmatismus 

nahestehender Denker läßt Sich Unger die 
A usgangspunkle sei ner SozIalphi losoph le 
nicht von fragen der Theonekonstrukllon 

vorgeben. Das Problem, das sein Denken 
bestimmt, iSI vielmehr dies: Die Moderne hat 

den Menschen 7.um Schopfer seiner mal~rid­

len und gesellschaftlichen lebensbedingun­
gen eingesetzt. Wie kommt es daher, daß sich 

in den freiheitlich-demokralischen Gesell­

schaften des Westens die Splelriume für poli­

lisc.hes Gcstahcn zunellmend verengen? Und 
wie sollte eIße Gesellschaft beschaffen sein, 

damu In ihr das Versprechen der Moderne 

wörtlich genommen werden bnn? 
Den unumstößlichen Ausgangspunkt vOn 

Ungers breil angelegten Analysen bildet die 

Überzeugung, daß Gesellschaften ein Ane­
fakt darstellen. Sie sind weder als Ausdruck 

einer nalürlichen Ordnung zu begreifen noch 

an Beschninkungen gebunden, die einer 
,Wesensnarur. des Menschen entspringen. 

Sie Sind Vielmehr als das kontingente Ergeb­

nis IIon .Politik~ ZII deuten. Der zu gesell­

schaftlichen Ordnungen .gefrierende", von 

Menschen gelragene Prozeß des Politischen 
Wird universell angeselzt: .!t's .1I polillcs •. 

Er umfaßl Konflikte, welche die Besllmmung 
allcr nur dcnkbMen menschlichen Beziehun­

gen und den Zugriff auf mit ihnen in ZusJ.m­

menh:tng sIehenden Ressourcen zum Gegen­

srand haben. Polilische Verhältnisse sind ein 

Synonym für das vom Menschen Fonnbare 
schlechthin: .Man as mlker, soclely as ane­

fact, conflicc as tooJ.. 
Damil diese Priimissen bei der Analyse beste­

hender Gesellschaften nicht wegen einer un­

besehenen Rezeplion überliefentr soziologi­

scher Erklärungs- und Deutungsslratcgien 
eingeschränkt werden müssen, versuchl U n­
ger, eine mit ihnen kohärente Vorgehens­

weise zu Cnlwickeln. Dieser Aufgabe bemuht 
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er 'ICh vornehmlich 111 dem Buch .Social 

Theory : ILS SilU~tion Jnd hs Task. nachzu­

kommen. ill dem er SICh krillSch mJl dem 

sozIalwissenschaft lichen Posi \lVI smus und 

dem Man<ismus allscin>ndcrsctzl. Wahrend 

dem Positivismus eo,gegengehahen wird, cr 

Ignoriere die umfassenderen Zusammen­

hänge, umcr denen cme Gesellscillfr in sozia­

len Fakren zur Erscheinung komme, gehe der 

Marxismus zurref{cnd davon aus, daß m~n 

zWischen grundlegenden Strukturen und von 

ihnen konSlituicrten routiniSlenen Prakciken 

unterscheiden müsse. Allerdings habe sich 

der Marxismus In einen von den rC.llen Kon­

lexten sozialen Handelns ~bslrahierenden 

Dogmatismus verloren, da er diese Kontexte 

nicht bloß als Resulme gescllschafrlicher 

Machfkämpfe. sondern daruber hln:l.uS als 

Manifestallonen von .tieferliegenden., uni­

versellen Gescllschaftstypen gedcmet habc, 

die zu einer feslsl~henden Sequenz vOn Enl­

wicklungsstadien verbunden werden. 

Durch seine Kritik ~m Positivismus macht 

s.ch Unger den \'(leg frei für eme Praxls so­

ziologischer Deulung, die in gesellschafui­

ehen H~ndlung5konlexten mehr erbhcken 

k~n n als rclaov zufällig ZUS3mmen beste­

hende .Faklen~. Seine Kritik am Marxismus 

kulminien in d .. r Thesc, daß di~jenigen Kon· 

teXle, in denen sich routin isierte Praktiken 

fonnieren. beSlimmten historischen Konstel­

blionen entspringen und keine TOI,litären 

darstellen, die sich nur mll einem (revolutio­

nären) Schlag cinnchten oder b"seitigen bs­

sen. Da er zudem von der Prämisse ausgeht, 

daß solche formierenden Korllexte auf ihn~ 

unterschiedliche ,)Rigldilät" hin untersuch! 

werden können, je nachdem ob sie ihrer eige­

nen Veränderung mehr oder weniger offen­

stehen, versteh t sich seine konslrukrlve So-

1.laltheorie als Versuch, die Gesellschaft im 

Hinblick auf diejenigen Möglichkeiten zu be­

trachten, die sie für die Revision des sie for­

mierenden Kontextes eröffnen. Für diese An 

von Soziallheorie habc w gelten: .[OJur 

Idcas about rhe inrern.1l cOnStilUtion of soel31 

orders He always )USt the reverse stde of our 

beliefs about how such orders change •. An 

den Modi, mit denen in Gesellscha.flcn ge­

üble Prakuken sllbil rcproduzien werden, 

soUen sich daher immer auch die Ansatz­

punkte für ihre grundlegende Veränderung 

zeigen lassen können . Das versteht Unger 

unter der in ihnen zu entdeckenden .negauve 

capability". 

Der Je,""n in immanenter Kritik an vorhan­

dmcn Ihooreuschcn Modellen entwickelte 

Ansatz nimmt Im Prozeß der konkrccen 

Analyse folgende Ge.talt an: Der m, v~r­

schiedenen Komponenlen zusammengesetzte 

formative Kont"xt einer Gesellschaft stellt 

sCiner Form nach elO KompOSitum von Insti­

tutionen und Üben:eugungen dar . In seiner 

imagmativen Dimension determiniert er die 

akzeptierten Formen der We!tdeulUng, in 

seiner insti(uuoncJlen die Kanäle für die Aus­

lr~gung von politischen Konflil<tc/J und die 

Verteilung von hierarchisch gegliederten so­

zialen Rollen. Seme rc!alJve, von seiner Im­

mUnlrll gegenüber Veränderungen abhängi~e 

Existenz verdankt er dem Abbrechen von 

Konflikten und dem daran anschließenden 

Eingreifen von Stabilislerungsmec.h:mismen . 

Zu solchen zählt Unger die Konsolidierung 

der Organisationsform und des technischen 

Stils der Ökonomie, die Einrichtung von mit 

Rollen verKnüpfren sOZlllcn Perspektiven für 

die Wahrnehmung von Gruppeninteressen 

und die Akzeptanz eilles mehr oder weniger 

homogenen DeUlungsschcmas für die Legiti­

malion der sozialen Ordnung. Deslabilisicr­

bar werde ein formativer Kontext dement­

sprechend dann, ..... cnn beispielsweise elnge­

schliffene Produk\{onswelsen ~nderen regio­

nalen Kontexten aufgepfropft und dabei fle­

xiblere ökonomische Vorgangsweisen sichl ­

bar werden, wenn geselhchaftlich ausdiffe­

renzierte Gruppen die Grenzen äußerlicher 

Kompromißbildung ubcrwinden, indem sie 

ein gemeinsames Inleressc definieren und 

neue kollektive Identitätcn bilden, oder auch 

wenn auf der Ebene von sozialen Dcutungs­

schem~ta die etablienen Verknüpfungen von 

Idealen und Institutionen ihrer RealiSierung 

modifizlen wecden. Diese letztere, die imagi­

native Dimension d~s formativen Komcxles 

betreffende Version von Destabilisierung 

entspricht übrigens, wie wir sehen werden, 

der An von normativem Argument, d~s 10 

,)blse Necessity. verfolgl Wird. 

Durc.h das Zusammenspiel der erwähnten 

Stabilisierung$mec.hanismen läßt sich nach 

Unger nun die Ausdi((erenzierung folgender 

Elem~nte des form~tiven Kontexts westlicher 

Gesellschaften beobachten: Erstens ist in ih­

nen die formale Organisation der Arbeit 

durch eine scharfe Trennung zwischen der 

Planung und der Durchführung von Aufga­

ben bestimme. Die Verfügung über Kapital 

wird grundsätzlich den Managern überbssen, 

die es bei enLSprechende( Kapitalkonzelllra-

']1 
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IJ2 llon In der Hand haben, Marktprozesse aktiv 
zu bestimmen. Sich aus dieser KoosleJl~\lon 
ergebende politische Instabilitäten versuchen 

die Regierungen mittels StlatSJnl ervenllon 
auszugleichen. D,e inslllulloncile Grund­
struktur de~ Marktes wIrd zwellens durch ein 

lU( die Zuteilung von subjekllyen Rechten 
zenuienes Rechtssystem dcterTnlniert, m 

dessen Rahmen Rechte ~enerell als legHlme 
Titel fiir eine mehr oder mInder willkürliche 

Verfügung über Ressourcel\ begriHen wer­
den. Da qS - vor allem :mf der Ebene rechtli -

chen \'<lissens - grund begrifflicll au f den Ver­

kehr von Priv~tr<:c1l1ssubjekten und die Ab­
wehr sL3J\dicher Eingriffe In die Gesellschaft 
ausgenclltet ist, tendiert das Rechc.ssyscem 

zur Neutralisierung eines der politISchen Ge­

staltung enlzogenen Raums, in dem sich die 
SOZIalen Perzeptionen von GruppeniOleres­

sen verhänen und mformelle Hicrarchisie­
rungen cinnchten können. Drlltens w(>rden 
diejenigen politischen Insututionen, von de­
nen nach dem Plan der Verf~ssung Reformen 

ln der Gesellschaft 4usgchen könnten, durch 

em System der »checks ~od balances" in ih­
ren $!euerungsmöglichkeitcn derart einge­

schränkt, daß politische Parteien nicht mehr 
d~zu in der Lage smd, groß angel~g[e Refor­

men wenigstens zu erproben, sondern sich 

darauf zurückziehen müssen, kurzfristig 

kleinere Vorteile an Gruppen zu verteilen. 

Viertens wlfd durch die Verknüpfung von 
Positionen der SOZIalen ArbeItsteilung mit 

den VOr.lussetzul\gen für den Zugang zu 
Reichtum und Macht die Teilung der Gesell­
schaft 10 Gruppen b,s In die Gheuolslerung 

von Lebensfonnen vorangetrieben. Am 
Wirksamwerden ~iner bereits auf der Ebene 

der I.ebensführung elntrelenden Entsolidari­
sterung, in deren Gefolge SICh Mitglieder eI­
ner gesellschaftlichen -Oberschicht«, .kleme 

Leute. und Angehörige einer .underchss" 
nur mehr unter dem VorzeIChen wechselsei­

tiger Ressentimenls begegnen, spiegeln sich 
nach Unger die anderen Elemente des forml­

tiven Kontexts wider und erfahren eine Ver­

stärkung. 

DIeses skizziene K.onglomerat an I nslltUlJO­
nen, Überteugungcn und sozi~en Perspek\l­

Yen bedingt nun auch den. Widerstand., den 

ein formativer Kontext den Versuchen, ihn 

zu transzendieren, enrgegenbnngl. Anstren­
gungen, ihn mit den vorhandenen, als legitim 

betrachteten polilischen Milleln umzugcsl31-

[~n, scheitern nach lJnser notonsch an der 

Gcgenstcuerung durch die Ökonomie oder 

an der mangelnden Solidam~t \"On SOZIal aus­
differenzienen Gruppen. An eincT solclrer~f( 
zu beobachtenden .NaturJlislerung_ der Ge­

sellschaft greift nun sein normauves Argu­
ment ein. Es schließt freilich nlchl an emen 

Stil philosophIScher Kontroverse an, der sich 

um die Begründung "kategorlScher Rechts­
pnnziplen « bemuht und deren institutionelle 
D,menSIon im Dunkeln läßt. Denn die Be­
deutung vOn solchen Prinzip,en ISt nach Un­

ger einerseits von emem realen oder ange­

nommenen institulionellen Hintergrund ab­
h,nglg, In dem sie lebenspr~ktischc Wirkun­

gen entfalten können . AndererseIlS ist ihr 
Gehalt aus eben diesem Grunde lJl emer Ge­
sellschaft auch niehl unkontrovers odcr em­
deutig. Gerade durch ihre Vagheit werde das 

in ihnen liegende Potential. die konstruktive 
Suche nach IOStltU 1I0ncllen Verkörperu ngen 
anzuleiten, in Zaum gehalten. Und die.<Cs 

gehe es nunmehr konslruktlv auszuschöp­
fen. 
D,e von Unger verfolgte .internc" nornutive 

Argumemallon bewegl stch auf dem Boden 

tradiener Ideale der Moderne. Seine Absichl 

ist es nicht, der Kontroverse damit von vor­
neherein eine Grenze Zu stecken, sondern 
zun:ichst Ausgangspunkte LU linden, über 

die ein möglichst breiter, wenn auch ober­

flächlicher Konsens besteht. Sodann unter­

sucht er - etWa am BeIspiel der Programma­

tik polilischer Bewegungen - wlfkungsge­

schIchtlieh bedeutsame Formulierungen die­
ser Idelle, um berauszufinden, ob ihnen eine 
Realisation In gegen\Vänigen Gesellschaften 

verlagt geblieben ist . Durch das Aufspüren 

von m~rginalcn VartalJonen an den Elemen­

ten der Grundslruktur der modernen Gesell­
schaft oder durch die Konsultation historisch 

verworfener AlternJllven zu ihr versucht er 
schließlich, diesen Idc~len eine modifizierte 

Bedeutung zu verleihen. Im Zentrum dieser 
Vorgehenswelse steht freilich em Lebens­

ideal, das die Emanzipation von Ausbeutung 

und Unterdrückung mH dem Experimental­
ch~rakter ZWIschenmenschlicher BeZIehun­

gen kombillien. Es findet seinen Ausdruck III 
einer Vorslellung von GemelllschaftlichkeH, 
welche die Realbedingungen für indiViduelle 

Selbslbchauptung JJI die kollekllve Sicherung 

der Rcvldierbarkeit von GruppenhlCrarchlen 
kniipft. In diesem Sinne umschreibt Unger 

das von ihm aufgegriffene .. "dical project " 

~1s .[ ... ] the auempt 10 realize Ihe many 
forms Qf individual or colleCllve empower­

meßt that result Irom our rdatl\'e success in 
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disengJsing our practical ;\nd pas~ionate dea­
lings from the restricltve influence of entren­
ched roles Jnd h,er:lrch,cs •. Um für die ge­
d,nkliche Durchführung dieses ProJck tS ge­

nug . (i[4 m 11 seiner Theorie der io nn alt ven 

Kontexte zu erreichen und e~ progr~mmJ­

llsch am h,stonsc.h vorgefundenen MJtenal 
einer politischen Ordnung entfalten zu kön ­
nen, geht <:r d:\von aus, daß die Entwicklung 
von alternalIven Formen der Demokrallc 

und der Marktökonomie die beste Hoffnung 

darstellt, überkommene linke, libc~lc und 

zemrislische Zielsetz ungen In revidierter 

Form zu verwirklichen. Das VOn ihm 3ls 
. Empowered DcmocracYd bezeIchnete Ver­
f:\Ssungsprogramm . das, WIe Unger bekennt, 

vornehmlich dem . klelnbürgerlichen Radi­

kalismus- (Früh~oZlalismus, PragmalJsmlls) 

seine Insplr.,üon verd~nkt, soll es gesTluen, 
Gesellschaften in Zonen zu verwandeln, In 

denen Menschen mll den Institulionellen Be­
dingungen ihrer gemeinschaftlichen Lebens­
prJxis mehr und effektiver als bIsher experi­

mcntieren können. Durch eine KombJO'lion 

von Ga,"ntien der SOZIalen Sicherheil 11111 

basisdemokr~\lschen EinnchlUngen versteht 

es SIch vor :lllem ,Is Alrern31ive zur Sozialde­
mokratie. 

So führen die "TI einzelnen durchgdühnen 
.int ernen Argumenl e« beispielsweISe zu ei­

ner Umkrempclung des herkömmlichen Ver­
hältnisses von Marktokonomic und staatli­
cher r ntervenlJon . Unger entwickelt ein Mo­

dell von dezenlralis'ener Warenproduklion, 

das die herkömmlich im Eigentul11srecht ver­
einigten Emscheidungskompelenzen aufteilt 

zwischen regional dif(erenzlenen, politisch 

besetzlen K3piu.Jlonds und Gruppen von 

Technikern und ArbeItern, denen von Jenen 
für bestImmte Projekte Kredite zuerkannt 
",erden. W:ihrend die Unternehmen unter­

einander ihre Rechlsverhalrnl sse (rel regeln 
können, soll die Kaplulakkumulalion elßer 

polit ischen Kontrolle dUI'Ch die Fonds unter­
liegen . Was den BereICh des politischen Sy ­

stems betrifft, so denkt er an eine Aufspliue­
rung der klassi schen Dreiteilung der G ewal­
ten auf mehrere Regierungszweige , die derart 

organislen seIn sollen, daß regIerende I'ar­
telen eme rulle Ch~ncc bekommen, ihre 
Programme auch effektiv in die Praxis umzu ­
setzen. Ihnen slehen allerdings Insmulloncn 

gegenüber, die das Aufdecken und die Besei­
!igung neu aufkeimender . Privileglerungen . 
auf der Ebene von Rechtsverlahren ermögli. 

chen sollen. [0 diesen BereICh fä llt eJOe akll\' 

vorgestellte NachfolgcJnslllUuon für bIshe­
rige Vcrbssungsgenchte. der die Kompetenz 
eI ngeräumt werden soll, auf kurzem Wege in 

betroffene So",~lberelche zu Intervemeren. 
Solche - exemplansch herausgegriHene - in­

stitutionelle Ver:inderungen sollen sich 

schließlich In einem Rechtssystem widerspie­
geln, d.as einen neuHugen Kaillog VOn Rech· 
ten enthalt , welche funktional auf die Exi­

stenzsIcherung der Menschen, ihre Teil­
nahm~ 2m Produktionsprozeß und Juf die 

Garanuc d er realen Möglichkeiten, poliusche 

Veränderungen zu bewirken, bezogen 
Sind. 

Doch derart programmamche Ideen können 
hier nur sehr abstnkt und verkürzend ~ur 

Darstellung gelangen. Dennoch wird es wohl 
niemanden verwundern :w h ö ren, daß sie In 

der in den USA bereits in Gang gekommenen 
D,skuss,on uherwiegend keIßc freundliche 

Aufn:thme gefunden haben. Aber seibst 
wenn m3n entweder zur Aufbssung gcl~ngen 

sollte, daß mit der . Empowered Democracy" 
ein gefährliches Progr;unm {ormulien wird, 

weil der Versuch, es zu verwirklichen. ins 

Chaos rühren würde, oder aber meint, 3uf die 
D~uer wurde ihre wohlüberlegt~ Adaption 
ohnedies keine Ve6nderungen an der Struk­

tur moderner S0 7.ulsu<llen bewirken kön­
nen. bleibt meines Erachtens zweIerlei zu 

bedenken . Erstens sind Ungers Ideen Im GeI ­

ste des Pragmatismus unter elem Vorbehalt 
emes radikalen Fallibilismu5 formuliert und 
verstehen sich dlher a.ls Einladung und Auf­
(orderung, den Umb,u von gegenwärtig ver ­

wurzelten Inslltu!IOnen der ökonomischen 

und politischen Realverfassung sdbständ ig 
gedanklich 'Zu erproben . Zweilens kann es 

SICh für die poliusche DiSkUSSIon in Europa. 
der es zur Gewohnheit geworden 151. \"on 

abstraklen Ahern~tlven aus'Zugehen (etwa 
MarktwlTlScbaft/Planwtrrschaft) , nur :tlS 
heils~m erweisen, wenn man sich intens iver 

derjenIgen Möglichkeiten versichenc, unsere 
besten politlscheJl Idea!e zu rc{ormulieren. 

die sich aus dem Umgang mit bereits vorhln­
denen, klei nen Experimenten inden eigenen 

Verfassungen ergeben. Diese form des poli­
tischen DIskurses zu üben. könn le den WeSt­
lichen Demokratien nunmehr :luch eine neue 

polilische Dimension verleihen, selbst wcnn 
von deren Ver(assungslypus im Moment 

wohl !)lCht wenige annehmen werden. er re· 

präseruiere des Weltgerichts letz.te Instanz. 
Al/'xd.11der Sorru:k 

lJJ 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-1-117 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:10:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1991-1-117

